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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Änderung des AHVG mit dem Ziel, den Behörden die systematische Verwendung
der AHV-Nummer als Personenidentifikator zu ermöglichen und dadurch die
Verwaltungsarbeit effizienter zu machen, wurde in der Sommersession 2020 vom
Ständerat als Erstrat behandelt. Als Sprecher der SPK-SR, die die Vorlage mit 7 zu 4
Stimmen gutgeheissen hatte, wies Andrea Caroni (fdp, AR) zu Beginn der Debatte noch
einmal darauf hin, dass der Datenschutz jederzeit gewährleistet sei und dass sich hinter
den Neuerungen eben nicht «ein massiver Schritt in Richtung behördlicher
Überwachung», sondern eine «sanfte technische Optimierung ohne nennenswerte
Schwierigkeiten» verberge. Eine Minderheit um Daniel Fässler (cvp, AI) befand die
Vorlage dagegen für unnötig und beantragte Nichteinreten. Es gehe gar nicht darum, ob
die Verwaltungsbehörden die AHV-Nummer als Personenidentifikator verwenden
dürfen oder nicht, sondern lediglich darum, ob es dafür in jedem Bereich einer
spezialgesetzlichen Grundlage bedarf oder ob eine generelle Ermächtigung im AHVG
geschaffen wird, führte Fässler aus. Falls in Zukunft ein neuer Anwendungsbereich
dazukommen sollte, könne dafür eine spezialgesetzliche Grundlage geschaffen werden,
weshalb man auf die vorliegende Revision «getrost verzichten» könne, schloss der
Minderheitsvertreter. Bundesrat Alain Berset gestand der Kommissionsminderheit zu,
dass die Vorlage keine grosse Veränderung gegenüber der heutigen Praxis mit sich
bringe, vielmehr stelle sie aber für die Behörden aller drei Staatsebenen zweifelsfrei
klar, wer wozu die AHV-Nummer verwenden dürfe – im Moment glichen die
verschiedenen gesetzlichen Grundlagen einem «Dschungel». Man könne das Problem
schon immer wieder unter den Teppich kehren, aber dadurch werde es nicht gelöst. Er
appellierte deshalb an den Rat, «den Teppich ein letztes Mal anzuheben» und eine
«vernünftige Lösung» zu finden, auch wenn kein grosser Enthusiasmus dafür vorhanden
sei. Die kleine Kammer trat schliesslich mit 37 zu 6 Stimmen auf das Geschäft ein.
Inhaltlich hatte die Kommission eine einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf
vorgenommen. Sie wollte, dass im Sinne einer Ausnahme auch tripartite Kommissionen,
die die Einhaltung der allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträge überwachen, die
AHV-Nummer verwenden dürfen, obwohl dies für private Zwecke generell untersagt ist.
Bundesrat Berset sprach sich deutlich gegen eine solche Ausnahme aus, da die AHV-
Nummer im Kampf gegen Schwarzarbeit nichts nütze, solange sie nicht mit anderen
Daten ausser Name und Geburtsdatum verknüpft werden könne; so eine Möglichkeit für
tripartite Kommissionen sei jedoch nicht vorgesehen und verlangte gegebenenfalls
nach einer Aufsicht zur Sicherstellung des Datenschutzes, da es sich um private Akteure
handle. Angesichts des einstimmigen Kommissionsantrags verzichtete der
Innenminister jedoch auf einen Gegenantrag, womit die Änderung stillschweigend
angenommen wurde. In der Gesamtabstimmung stimmte die kleine Kammer dem
Gesetz mit 37 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung zu. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.2020
KARIN FRICK

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont tous deux accepté le projet d'arrêté
fédéral portant approbation de la convention de sécurité sociale avec la République
populaire de Chine, respectivement en juin et septembre 2016. Tel que précisé par le
conseiller fédéral Alain Berset devant la chambre des cantons, la convention en
question s'inscrit dans le contexte du développement des relations de la Suisse avec
ses partenaires économiques les plus importants sur le continent asiatique - des
accords similaires ont à ce titre déjà été conclus avec le Japon, l'Inde et la Corée du
Sud. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2016
AUDREY BOVEY
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Der Nationalrat folgte in seiner Diskussion über das Abkommen über die soziale
Sicherheit zwischen der Schweiz und dem Kosovo im Juni 2019 dem Ständerat nicht.
Im März 2019 hatte die kleine Kammer als Erstrat das Abkommen dem fakultativen
Referendum unterstellen wollen. Zwar soll die Revision des Bundesgesetzes über den
allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetz internationale Verträge zukünftig unter
ein fakultatives Referendum stellen, doch SGK-Mitglied Benjamin Roduit (cvp, Wallis)
argumentierte, dass man um der Kohärenz Willen in diesem Fall das gleiche Vorgehen
anwenden möge wie bei den bisherigen Sozialversicherungsabkommen mit den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Der Nationalrat verzichtete schliesslich darauf, das
Abkommen dem Referendum zu unterstellen, unter anderem weil es sich, gemäss
Bundesrat Berset, um ein Standardabkommen handelte. Der bundesrätliche Entwurf
wurde mit 110 zu 58 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) angenommen, womit das Geschäft
mit einer Differenz zurück an den Ständerat ging. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2019
AMANDO AMMANN

Der Ständerat nahm sich in der Wintersession 2021 des
Sozialversicherungsabkommens mit Tunesien an. Paul Rechsteiner (sp, SG), der im
Namen der SGK-SR das Wort ergriff, sprach sich für die Annahme des
«Standardabkommens» aus. Dieses werde «keine übertrieben bedeutenden Folgen»
haben, aber die soziale Sicherheit für tunesische Staatsangehörige in der Schweiz und
für Schweizer Staatsangehörige in Tunesien regeln. Rechsteiner hob hervor, dass über
hundert Schweizer Unternehmen mit schweizerischer Kapitalbeteiligung in Tunesien
existierten, die rund 14'000 Personen beschäftigten. Die Kommission habe die
Annahme des Abkommens einstimmig empfohlen, weil damit ein Rentenexport und die
Anrechnung von Beitragszeiten in der ersten Säule möglich gemacht würden. Laut
Rechsteiner stellt ein Sozialversicherungsabkommen zudem eine Voraussetzung für die
weitere Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen dar. Bundesrat Berset
erklärte, dass das Abkommen keine Gesetzesänderung notwendig mache und die
langfristigen Kosten auf CHF 2.7 Mio. geschätzt würden, wobei sich diese nur auf die
Auszahlung der Renten ins Ausland bezögen. Wie zuvor schon Rechsteiner merkte auch
Berset an, dass das Abkommen dem fakultativen Referendum unterliege. Die kleine
Kammer nahm das Geschäft mit 35 zu 4 Stimmen deutlich an, nur einige Mitglieder der
SVP-Fraktion sprachen sich dagegen aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Sozialversicherungsabkommen mit Tunesien. Philipp Nantermod (fdp, VS),
Kommissionssprecher der SGK-NR, erklärte der grossen Kammer, dass es im Abkommen
um die Koordinierung der Systeme der AHV und der IV gehe. Man wolle damit einerseits
Doppelversicherungen und andererseits Beitragslücken vermeiden. Die zusätzlichen
Kosten für die AHV würden sich bis in 60 Jahren auf ungefähr CHF 2.7 Mio. belaufen,
jedoch erwarte man erhebliche Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen sowie bei
den Zuschüssen zur Krankenversicherung und der Sozialhilfe. Seine
Kommissionskollegin Yvonne Feri (sp, AG) fügte an, dass die Schweiz den Dialog mit
Tunesien, trotz des unsicheren politischen Umfelds, aufrecht erhalte und damit den
demokratischen Übergangsprozess und die wirtschaftliche Entwicklung unterstütze.
Damit griff sie einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) vor, der Nichteintreten
forderte. Nationalrat Glarner begründete diesen Antrag mit der Lage in Tunesien, die
von Korruption, Destabilisierung, islamischer Radikalisierung, Folter und
Gewaltanwendung geprägt sei. Zudem werde Homosexualität gesetzlich unter Strafe
gestellt, monierte er. Glarner brachte sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass
man mit einem Land ein Sozialversicherungsabkommen abschliessen wolle, gleichzeitig
aber die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aufgrund der dort vorherrschenden
Umstände nicht durchführen könne. Er verwies in seinen Ausführungen auch auf eine
Aussage seines SPK-NR-Kollegen Barrile (sp, ZH), wonach ehemalige tunesische
Parlamentsmitglieder willkürlich verhaftet und verurteilt würden. Besagter Barrile warf
Glarner daraufhin vor, das Kommissionsgeheimnis verletzt zu haben. Bundesrat Berset
erinnerte die grosse Kammer daran, dass das Abkommen dem Vorteil der Bevölkerung
beider Staaten gereiche. Der Minderheitsantrag würde somit primär Probleme für
tausende tunesische Arbeitnehmende in der Schweiz und Schweizer Arbeitnehmende
in Tunesien bedeuten. Er bat den Nationalrat daher, das Abkommen zu genehmigen.
Der Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde mit 132 zu 54 Stimmen gegen den
Widerstand der geschlossen auftretenden SVP abgelehnt. Auch bei der
Gesamtabstimmung unterlag die SVP. Der Bundesbeschluss wurde mit 134 zu 54
Stimmen angenommen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN
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Die SVP wehrte sich auch in den darauf folgenden Schlussabstimmungen erfolglos
gegen das Abkommen, das mit 140 zu 51 Stimmen im Nationalrat und im Ständerat mit
38 zu 3 Stimmen problemlos angenommen wurde. 5

Das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich zur Koordinierung der sozialen
Sicherheit wurde in der Herbstsessoin 2022 im Nationalrat beraten. Christian Lohr
(mitte, TG) klärte die Ratsmitglieder im Namen der SGK-NR über den Inhalt des
Abkommens auf. Das Abkommen werde seit November 2021 bereits vorläufig
angewendet, nachdem die SGKs beider Räte im Vorfeld dazu konsultiert worden seien.
Da das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit dem Brexit seine Gültigkeit
verloren habe, seien auch Revisionen im Bereich der sozialen Sicherheit notwendig
geworden. Lohr erklärte, dass beide Länder eine Fortsetzung der bisherigen
Bestimmungen gewollt hätten, was im Grundsatz auch erreicht worden sei. Er betonte
insbesondere, dass das Abkommen keine zusätzlichen Kosten mit sich bringen werde,
was angesichts der aktuellen Finanzsituation nicht unbedeutend sei. Bundesrat Berset
erläuterte, dass das vorliegende Abkommen mehrheitlich dem neuen Abkommen
zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU entspräche, was eine grosse
Einheitlichkeit der Regeln im europäischen Raum gewährleiste. Im Namen des
Bundesrates forderte er den Nationalrat dazu auf, dem Abkommen zuzustimmen.
Nachdem er ohne Gegenstimme auf das Geschäft eingetreten war, nahm der
Nationalrat den Entwurf des Bundesrats einstimmig an. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2022
AMANDO AMMANN

Im August 2022 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens zwischen der Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit. Das
Abkommen schafft die völkerrechtliche Grundlage für die Koordinierung der Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beider Länder. Gemäss Botschaft entspricht
das Abkommen inhaltlich den Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit
den anderen Balkanstaaten Montenegro, Serbien, Kosovo sowie Bosnien und
Herzegowina abgeschlossen hat. Dementsprechend regle es allgemein geltende
Grundsätze wie die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen, die Auszahlung der
Renten ins Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, die Unterstellung von
Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Zudem enthalte es eine
Grundlage zur Bekämpfung von missbräuchlicher Inanspruchnahme von Leistungen.

Das Geschäft wurde in der Wintersession 2022 vom Nationalrat besprochen, wobei die
vorberatende SGK-NR das Geschäft mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen
hatte. Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärte, dass die
Inanspruchnahme von Leistungen der Altersvorsorge im Ausland eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sei. Für die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sei
jedoch der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags notwendig. Die Umsetzung
des Abkommens bringe zudem Mehrkosten von CHF 2.5 Mio. mit sich, wobei CHF 2 Mio.
zulasten der Versicherungen und die restlichen CHF 500'000 zulasten des Bundes
gingen. Es käme aber auch zu Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen,
Prämienverbilligungen und der Sozialhilfe, indem die betroffenen Personen ihren
Wohnsitz nach Albanien verlegten. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf das Geschäft
einzutreten. Minderheitssprecher Glarner wies darauf hin, dass nur 70 Schweizerinnen
und Schweizer in Albanien lebten, im Vergleich zu den 3000 Albanerinnen und Albaner
in der Schweiz. Die SVP-Fraktion lehne das Abkommen ab, weil die Kaufkraftdifferenz
zum Überweisungsland nicht berücksichtigt werde, so Glarner. Zudem käme es bei
einer Umsetzung des Abkommens zu einem «Export der schweizerischen
Sozialversicherungsleistungen» und die AHV hätte Mehrkosten in Höhe von CHF 2 Mio.
zu tragen, obwohl deren Finanzierung nach 2030 nicht gesichert sei. Bundesrat Berset
erinnerte den Rat daran, dass das Abkommen identisch mit den bereits mit anderen
Balkanstaaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen sei. Die finanziellen
Auswirkungen bezeichnete er als gering, er hob jedoch die Bedeutung der
Betrugsbekämpfungsklausel hervor. Die grosse Kammer trat mit 125 zu 53 Stimmen (bei
1 Enthaltung) auf das Geschäft ein und genehmigte das Abkommen mit 129 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten von der SVP-Fraktion. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2022
AMANDO AMMANN
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Für die SGK-SR erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO),
dass es sich dabei um eine «Klammergesetzgebung» handle, deren Regeln mit
Ausnahme der beruflichen Vorsorge für alle Sozialversicherungszweige gelten würden.
Das ATSG sei seit seiner Inkraftsetzung 2003 nicht überarbeitet worden, daher sollten
nun diverse Revisionsanliegen umgesetzt werden. Ohne Gegenantrag trat die kleine
Kammer auf die Vorlage ein. Die SGK-SR hatte sich bei ihren Behandlungen der Vorlage
im Frühling und Sommer 2018 mehrheitlich zufrieden gezeigt und mit deutlichen 10 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor allem einen grösseren Änderungsantrag geschaffen:
Die Bundesversammlung sollte nicht die Kompetenz erhalten, internationale
Sozialversicherungsabkommen mit einem einfachen Bundesbeschluss genehmigen zu
können. Kommissionssprecher Bischof erklärte, es spiele eben durchaus eine Rolle, ob
ein Abkommen zum Beispiel mit Deutschland oder mit der Dominikanischen Republik
abgeschlossen werde, da Bestimmungskategorien nicht in allen Staaten gleich beurteilt
werden könnten. Deshalb reiche es für die Beurteilung eines Abkommens nicht aus,
dass eine ähnliche Bestimmung in einem anderen Abkommen bereits existiere.
Gesundheitsminister Berset wies insbesondere darauf hin, dass ein Verzicht auf diese
Kompetenzübertragung nicht den Spielraum des Bundesrates, sondern des Parlaments
einschränken würde. Stillschweigend folgte die kleine Kammer ihrer Kommission. 
Zudem entschied sich der Ständerat, den Versicherten nicht die vollständigen Kosten,
die durch Überwachungen bei einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entstanden
sind, aufzuerlegen, sondern diese auf die «angemessenen Mehrkosten» zu
beschränken. Daneben sorgte auch ein Minderheitsantrag Bruderer Wyss (sp, AG) für
Diskussionen; mit diesem sollten die neu geschaffene Kostenpflicht bei den Verfahren
gestrichen und Kosten wie bisher nur bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten
einer Partei auferlegt werden. Im IV-Bereich, wo die Kostenpflicht bereits bestehe,
habe diese zu einer stärkeren Belastung der Kantone geführt, erklärte die
Minderheitsführerin dem Rat. So habe die Anzahl «aussichtsloser» Beschwerden nicht
ab-, die Anzahl Gesuche um Gewährung einer unentgeltlichen Prozessführung jedoch
zugenommen. Dennoch folgte der Ständerat dem Mehrheitsantrag auf Zustimmung zum
bundesrätlichen Entwurf mit 29 zu 14 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Revision des ATSG schliesslich ohne Gegenstimme mit 38 Stimmen und 2
Enthaltungen an. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 beriet der Nationalrat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) und hatte eingangs einen Rückweisungsantrag
von Silvia Schenker (sp, BS) zu klären. Da das ATSG generell in allen
Sozialversicherungszweigen ausser der beruflichen Vorsorge zur Anwendung komme,
hätten die Entscheidungen zu diesem eine Hebelwirkung, betonte sie. Die Vorlage sei
aber sehr einseitig auf die Missbrauchsbekämpfung ausgerichtet, führe zu
einschneidenden Verschlechterungen für die Betroffenen und beschneide die Rechte
der Versicherten in Verfahren. Zudem fehle die Koordination mit den übrigen, bisher
beschlossenen Missbrauchsmassnahmen – ein entsprechender Gesamtplan sei nicht
vorhanden. Mit 133 zu 51 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SP-
und der Grünen-Fraktion für Eintreten aus. In der Folge reichte Silvia Schenker eine
Reihe von Minderheitsanträgen ein: Sie verlangte eine Streichung der engeren Frist für
die Rückforderungsansprüche der Versicherten, da diese gemäss
Behindertenverbänden für die Versicherer bereits jetzt sehr grosszügig sei. Sie wehrte
sich gegen die Schaffung einer Kostenpflicht bei den Verfahren, da die Einführung einer
solchen bei der IV gezeigt habe, dass die Anzahl Beschwerden dadurch nicht sinke.
Stattdessen steige die Arbeit für die Gerichte, weil dadurch mehr Anträge auf
unentgeltliche Rechtspflege eingereicht würden. Zudem lehnte sie die Schaffung einer
Möglichkeit für eine vorsorgliche Einstellung von Leistungen ab, wenn eine Person die
Meldepflicht verletzt, einer Lebens- oder Zivilstandskontrolle nicht fristgerecht
nachkommt oder ein begründeter Verdacht auf unrechtmässig bezogene Leistungen
besteht. Unter anderem sei unklar, wann ein begründeter Verdacht vorliege – wie auch
die Diskussion in der Kommission gezeigt habe. Auf ihr Argument, dass diese Regelung
viele Härtefalle schaffe, entgegnete Gesundheitsminister Berset, dass das Interesse der
Versicherer, Verfahren und grosse Schadensrisiken zu vermeiden, Vorrang vor dem
Interesse der Versicherten habe, nicht in eine vorübergehende Notlage zu geraten. Alle

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Minderheitsanträge fanden ausschliesslich bei der SP- und der Grünen-Fraktion
Anklang und wurden folglich vom Nationalrat abgelehnt. 
Angenommen wurde hingegen ein Minderheitsantrag von Thomas Aeschi (svp, ZG), mit
dem die Kann-Bestimmung zur Einstellung von Geldzahlungen mit Erwerbscharakter
während des Strafvollzugs zu einer Muss-Bestimmung geändert wurde. Umstritten war
ansonsten nur noch die Frage, wie genau die Regelung zur Auferlegung der Kosten für
Observationen beim Bezug von Versicherungsleistungen aufgrund von unwahren
Angaben ausgestaltet werden sollte. Silvia Schenker wollte die Auferlegung der Kosten
auf «wissentlich unwahre Angaben» beschränken oder – wenn möglich – den Absatz
ganz streichen. Bea Heim (sp, SO) beantragte eine Beschränkung der Klausel auf die
Auferlegung «angemessener Mehrkosten» und Thomas Aeschi wollte auch hier die
Kann- in eine Muss-Formulierung umwandeln. In der Folge setzte sich jedoch die
Version der Kommission durch, wodurch der Rat eine Differenz zum Ständerat schuf,
der die Klausel, wie von Bea Heim vorgeschlagen, auf «angemessene Mehrkosten»
beschränkt hatte. 9

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Nach dem Scheitern der 11. AHV-Revision im Jahr 2010 und einigen eher technischen
Anpassungen im Folgejahr ging das Dossier per Jahresbeginn 2012 an den neu
gewählten Bundesrat Alain Berset über. Der Sozialdemokrat kündigte an, die Probleme
der 1. und 2. Säule gemeinsam in einer umfassenden Strategie behandeln zu wollen.
Grosse Beachtung in der Öffentlichkeit fanden die Forderung Bersets nach einem
gleichen Rentenalter von 65 Jahren für Männer und Frauen. Kontrovers diskutiert
wurde zudem auch der Vorschlag einer bürgerlichen Allianz, rasch eine
Schuldenbremse für die AHV einzuführen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.2012
FLAVIA CARONI

Im Vorjahr hatte Innenminister Berset angekündigt, die Probleme der ersten und
zweiten Säule gemeinsam in einer umfassenden Reformstrategie angehen zu wollen. Im
Berichtsjahr schritt der entsprechende Prozess voran und erzielte unter dem offiziellen
Titel „Altersvorsorge 2020“, inoffiziell auch „Rentenstrategie 2020“, grosse
Aufmerksamkeit in Medien und Öffentlichkeit. 2020 bezeichnet das Jahr, in dem die
Reform voraussichtlich wirksam werden soll, denn ungefähr ab diesem Zeitpunkt
werden für die AHV rote Zahlen erwartet. Im November 2012 hatte der Bundesrat die
sogenannten „Leitlinien“ für die Reform publiziert. Ziel sind demnach die „Erhaltung
des Leistungsniveaus der ersten und der zweiten Säule, die finanzielle Konsolidierung
der Altersvorsorge und die Steuerung der Kosten der Ergänzungsleistungen zur AHV und
IV“. Mit den Leitlinien wurde der Auftrag an das Eidgenössische Departement des
Innern erteilt, bis Mitte des Berichtsjahres einen entsprechenden Gesetzesentwurf
vorzulegen. Die inzwischen angelaufenen Diskussionen in der Öffentlichkeit brachten
zwar verschiedenste Vorschläge, primär jedoch grosse Divergenzen zwischen den
beteiligten Akteursgruppen zu Tage. 11
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Im Juni präsentierte Bundesrat Berset die Eckwerte der Reform. Das generelle
Rentenalter soll ersetzt werden durch ein sogenanntes „Referenzalter“ von 65 Jahren,
das für die erste und zweite Säule sowie für Männer und Frauen gelten soll. Angesichts
der Schwierigkeit, ältere Arbeitnehmende im Arbeitsmarkt zu integrieren, sei eine
Erhöhung nicht zu rechtfertigen, so das Papier. Jedoch sollen mehr Anreize gesetzt
werden, auch tatsächlich bis ins Alter von 65 Jahren zu arbeiten. Zudem soll der
Zeitpunkt der Pensionierung flexibilisiert werden: Ein Vorbezug ab 62 Jahren bzw. ein
Aufschub bis zum Alter von 70 Jahren, verbunden mit entsprechenden
Rentenkürzungen bzw. -zustüpfen, soll ermöglicht werden, ebenso ein schrittweiser
Rückzug mit einer AHV-Teilrente, wie in der beruflichen Vorsorge bereits möglich. Zur
Finanzierung der AHV sieht der Bundesrat die Notwendigkeit von höheren Einnahmen,
welche er über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um maximal zwei Prozentpunkte
erreichen will. Auf diesem Weg würden auch die Rentner selbst zu den
Einnahmeerhöhungen beitragen, was bei einer Anhebung der Lohnbeiträge nicht der
Fall sei. Ein Teil der Mehreinnahmen soll verwendet werden, um Personen, die früh ins
Arbeitsleben eingestiegen sind und wenig verdient haben, eine Frühpensionierung zu
erleichtern – von dieser Massnahme würden insbesondere Frauen profitieren.
Einsparungen soll eine Abschaffung der Witwenrente für kinderlose Frauen und eine
Senkung derselben für verwitwete Mütter und Väter von 80% auf 60% der Altersrente
bringen. Im Gegenzug werden die Waisenrenten von 40% auf 50% erhöht. Die
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Bevorteilung Selbständigerwerbender gegenüber Arbeitnehmenden bei den AHV-
Beiträgen soll aufgehoben werden. Zur Sicherung der langfristigen Stabilität der AHV
wird eine Schuldenbremse in Form eines zweistufigen Interventionsmechanismus
geplant. Die erste Stufe soll dabei ausgelöst werden, wenn der Bestand des AHV-
Ausgleichsfonds einen Schwellenwert von 70% der jährlichen AHV-Ausgaben
unterschreitet. Zudem wird eine Teilentflechtung von AHV- und Bundesfinanzen
vorgeschlagen. Derzeit wird ein fixer Anteil von knapp 20% der AHV-Ausgaben durch
Bundesgelder aus der Alkohol- und Tabaksteuer sowie aus allgemeinen Bundesmitteln
gedeckt. Im Gegensatz zu den Einnahmen des Bundes sinkt dieser Anteil bei schwacher
Konjunktur nicht, mit der demografischen Entwicklung steigt er real an. Damit belastet
er den Bundeshaushalt. Zukünftig soll nur noch die Hälfte des Bundesbeitrages fix sein,
die andere Hälfte soll sich nach den Einnahmen aus der Mehrwertsteuer richten. In der
zweiten Säule erachtet der Bundesrat den heute geltenden Umwandlungssatz von 6,8%
als deutlich zu hoch. Er soll daher in vier Schritten auf noch 6% gesenkt werden. Um
trotz der Senkung das Leistungsniveau zu erhalten, will der Bundesrat den
Koordinationsabzug neu regeln, um einen grösseren Teil des Einkommens zu
versichern, was vor allem Geringverdienenden und Teilzeitarbeitenden zugutekommen
würde. Weiter will er die Beiträge der Arbeitnehmenden mittleren Alters erhöhen, bei
einer Übergangsgeneration Kapital aus dem Sicherheitsfonds einschiessen und
allenfalls den Beginn der Einzahlung für die Altersvorsorge vor das aktuell geltende 25.
Lebensjahr setzen. Um das Vertrauen in die zweite Säule zu stärken, will der Bundesrat
die Transparenz bei den Lebensversicherern, welche Sammelstiftungen für KMU
betreiben, erhöhen und den Anteil der Erträge, welche die Stiftungen an die
Versicherten auszahlen müssen, anheben. 12

Bei der Präsentation seiner Rentenstrategie betonte der Bundesrat die Wichtigkeit
einer globalen Reform der Altersvorsorge, um die verschiedenen Massnahmen
aufeinander abstimmen zu können. Mit der vorgeschlagenen Reform würden tiefere
Renten oder ein generell höheres Rentenalter vermieden, wofür jedoch die erwähnten
Zusatzeinnahmen vonnöten seien. Damit sei die Reform ehrgeizig, aber ausgewogen –
die Vergangenheit habe gezeigt, dass reine Sparvorlagen jeweils spätestens an der Urne
scheiterten, wohingegen die präsentierte Vorlage im Parlament und beim Volk
mehrheitsfähig sei, so Innenminister Berset. Bereits zeichnete sich ab, dass das
Parlament die Vorlage im Wahljahr 2015 beraten wird; eine Konstellation, welche sich
als schwierig herausstellen könnte. Eine Volksabstimmung ist für 2018 oder 2019
geplant, wobei die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über ein Gesamtpaket mit den
nötigen Gesetzen und der Verfassungsänderung zur Erhöhung des
Mehrwertsteuersatzes zu befinden haben werden. So soll eine einseitige Annahme nur
der Reform, nicht aber deren Finanzierung oder umgekehrt verhindert werden. 13
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Die Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020 dauerte bis Ende März 2014.
Am Vernehmlassungsverfahren beteiligten sich alle Kantone, alle grösseren Parteien, die
eingeladenen Spitzenverbände der Wirtschaft und diverse Organisationen von
Versicherten und Versicherern. Insgesamt gingen 168 Stellungnahmen ein. Ein Grossteil
äusserte sich unter anderem zur Revision als Ganzes, wovon rund drei Viertel deren
grundsätzliche Stossrichtung – eine gemeinsame Betrachtung der 1. und 2. Säule –
begrüssen. Dazu gehören die bürgerlichen Mitteparteien mit Ausnahme der FDP und
eine Mehrheit der Kantone, wobei einige jedoch starke Kostenfolgen befürchten. Der
Freisinn beurteilt die Reform äusserst kritisch: Umfangreichen Mehreinnahmen
stünden nur geringe Einsparungen gegenüber. Damit sei die Reform chancenlos. Ein
ausgewogener Kompromiss hätte dagegen Erfolgschancen. Die SVP lehnt die
Stossrichtung der Reform aus ähnlichen Überlegungen dagegen grundsätzlich ab und
schlägt eine Aufteilung in drei Pakete vor. Arbeitgeberverband, Economiesuisse und
Gewerbeverband kritisierten das Paket als überladen und zu stark auf Mehreinnahmen
fokussierend; erstere forderten eine Erhöhung des Rentenalters, um die Rentenhöhe
erhalten zu können. SP und Grüne sowie der Gewerkschaftsbund plädierten für eine
Stärkung bzw. Erhaltung der 1. Säule; die Interessen der Versicherten müssten im
Mittelpunkt stehen. Der Gewerkschaftsbund lehnt zudem eine Staffelung der Reform
explizit ab, ebenso jegliche Erhöhungen des Rentenalters und die Senkung des
Umwandlungssatzes in der 2. Säule. Weiter bemängelten linke Parteien, Gewerkschaften
und Frauenorganisationen, die Einsparungen fielen einseitig zulasten der Frauen aus.
Die im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Standpunkte entsprachen weitgehend
den bereits zuvor öffentlich bezogenen Positionen. Die stark divergierenden
Forderungen der verschiedenen Akteure führten rasch zur Befürchtung, die Reform
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werde im Parlament scheitern und damit weitere kostbare Zeit für eine Neuaufgleisung
der Altersvorsorge ungenutzt verstreichen. Im Juni entschied der Bundesrat, das
Reformpaket voranzutreiben und noch im Jahr 2014 eine Botschaft auszuformulieren.
Dabei sollten einige kleinere Korrekturen zum Vernehmlassungsentwurf vorgenommen
werden: Die Mehrwertsteuer-Erhöhung zugunsten der AHV soll auf maximal 1,5 anstelle
von 2 Prozentpunkten beschränkt werden, die bereits seit 1999 erhobenen MWSt.-
Anteile für die AHV sollen an diese zweckgebunden und der Bundesbeitrag im Gegenzug
entsprechend gesenkt werden, und der Koordinationsabzug im obligatorischen Teil der
2. Säule soll abgeschafft werden. Der Bundesrat gab jedoch an, er wolle sich in der
Botschaft in weiten Teilen an den Vorentwurf halten, was umgehend auf Kritik stiess. So
soll insbesondere an der Behandlung der Reformen der 1. und 2. Säule in einem
einzigen Paket festgehalten werden, ebenso an der Abschaffung von Witwenrenten für
Frauen ohne minderjährige Kinder. In der Folge war in der Presse zunehmend von einer
drohenden Rückweisung der Vorlage durch das Parlament an den Bundesrat die Rede,
damit dieser sie in einzelne, kleinere Pakete aufteilen würde. Mitte November wurde
bekannt, dass der Entwurf zuerst in den Ständerat kommen würde, was Innenminister
Bersets Wunsch entsprechen dürfte. Während die rückweisungswilligen Parteien SVP,
FDP und BDP im Nationalrat mehrheitsfähig sind, dürfte im Ständerat die in dieser
Sache kompromissbereitere CVP eine Schlüsselrolle spielen. Zudem äusserten sich
verschiedene Ständeratsmitglieder der Mitteparteien skeptisch gegenüber einer
diskussionslosen Rückweisung, welche zu unnötigen Verzögerungen führen würde.
Nichtsdestotrotz erklärten diverse Medien die Reformvorlage bereits für gescheitert,
sprachen sich doch auch die bürgerlichen Sozialpolitikerinnen und -politiker im
Ständerat für eine Auftrennung der Reform in ihre Bestandteile aus, wobei sie diese
jedoch selbst vornehmen und nicht dem Bundesrat überlassen wollten. Einer ebenfalls
Mitte November publizierten repräsentativen Umfrage zufolge, welche GfS Bern im
Auftrag von Pro Senectute duchgeführt hatte, würden sich 62% der Stimmberechtigten
(Stichzeitpunkt Ende September bzw. Anfang Oktober 2014) deutlich oder eher für die
Rentenreform aussprechen und nur 28% klar oder eher dagegen. 14

Ende März 2015 begann der parlamentarische Prozess zur Reform der Altersvorsorge
2020 mit der Beratung in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des
Ständerats. Entgegen früheren Forderungen, die Reform an den Bundesrat
zurückzuweisen, damit dieser sie in zwei Pakete aufspalte, beschloss die Kommission
einstimmig, dem Plenum Eintreten zu empfehlen. Die Detailberatungen zogen sich von
April bis August, wobei die SGK-SR im Mai eine Sondersitzung ansetzte und Mitte August
teils in Anwesenheit des Sozialministers Berset tagte. Die Zeit drängte, denn aus
mehreren Gründen schien es wichtig, die Vorlage noch im September 2015 ins Plenum
bringen zu können. Einerseits kann nur so verhindert werden, dass aufgrund der
auslaufenden IV-Zusatzfinanzierung die Mehrwertsteuer per Ende 2017 gesenkt würde,
bloss um kurze Zeit später bei Inkrafttreten der Reform wieder erhöht zu werden – ein
aufwändiger und teurer Vorgang, und damit ein möglicher Grund für die
Wirtschaftsverbände, die Reform entschlossen zu bekämpfen. Andererseits, so
zumindest die Darstellung in der Presse, setzten sich vier gestandene
Sozialpolitikerinnen und -politiker aus den Mittefraktionen im Ständerat dafür ein, die
Reform noch vor den Wahlen zu beraten, da sie bei diesen nicht mehr antraten und
entsprechend nach der Herbstsession aus dem Rat ausscheiden würden. Es handelte
sich dabei um Urs Schwaller (cvp, FR), Verena Diener (glp, ZH), Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
und Doris Fiala (fdp, ZH). Nicht zuletzt bestand das Gefühl eines generellen Zeitdrucks
angesichts der negativen Entwicklungen in der ersten und zweiten Säule.

Am 17. August präsentierte die Kommission die Ergebnisse der Beratung in einer
Medienkonferenz. Nach rund 45 Stunden Beratungszeit hatte sie die Reform letztlich
einstimmig mit 9 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Der Erhöhung des
Rentenalters für Frauen stimmte die Kommission zu, und sie verkürzte dabei den
Anpassungszeitraum von sechs auf vier Jahre. Die punktuelle Erhöhung des
Referenzalters für Frauen sah die SGK eingebettet in allgemeine Bestrebungen zur
Flexibilisierung des Zeitpunktes des Altersrücktritts. Die Änderungen bei den Witwen-
und Waisenrenten lehnte die Kommissionsmehrheit dagegen ab, womit gegenüber dem
Bundesratsentwurf Einsparungen in der Höhe von CHF 340 Mio. wegfallen. Sie folgte
dem Bundesrat bei der Senkung des BVG-Umwandlungssatzes auf 6 Prozent. Jedoch
entwarf die Kommission ganz andere Ausgleichsmassnahmen als jene, die die Regierung
vorgesehen hatte: Nur ein Teil des Ausgleichs sollte über die berufliche Vorsorge
geschehen, so die Idee, der andere Teil soll über die AHV abgewickelt werden. Der
Grundsatzentscheid dazu war in der Kommission einstimmig mit drei Enthaltungen
gefallen. Konkret soll der Koordinationsabzug in der zweiten Säule nur leicht gesenkt
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und nicht gestrichen werden, dafür sollen alle neuen AHV-Renten um CHF 70
aufgestockt und der Plafond für Ehepaar-Renten in der AHV von 150 auf 155% einer
Einzelrente erhöht werden. Zudem sollen die Altersgutschriften in der beruflichen
Vorsorge gegenüber dem Entwurf des Bundesrats erhöht und anders gestaffelt werden.
Der Beitragsbeginn soll von aktuell 25 auf 21 Jahre gesenkt werden. Auf einen
Interventionsmechanismus in der AHV, eine Schuldenbremse, welche bei der
Unterschreitung eines Schwellenwerts zu automatischen Beitragserhöhungen und
Leistungseinschränkungen führen würde, wollte die Kommission verzichten. Bezüglich
der Finanzierung der Reform sah die Ständeratskommission im Gegensatz zum
Bundesrat eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um nur ein anstelle von 1,5 Prozent vor.
Die Anpassung sollte zudem in drei Schritten erfolgen. Die Ausgabenerhöhungen bei der
AHV sollten innerhalb dieser finanziert werden, und zwar mit 0,3 Lohnprozenten, die je
hälftig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmende zu verteilen sind. Die vom Bundesrat
vorgesehene Senkung des Bundesanteils in der AHV-Finanzierung lehnte die
Kommission ab. Aus der Vorlage streichen wollte die SGK-SR ebenso die beiden
bundesrätlichen Vorschläge, den Vorbezug der AHV-Rente für Personen mit tiefem und
mittlerem Einkommen abzufedern und die AHV-Beiträge für Selbstständige und
Arbeitnehmende zu vereinheitlichen sowie die für erstere sinkende Beitragsskala
abzuschaffen. Eine zusätzliche Belastung der Selbstständigerwerbenden um CHF 330
Mio., wie sie der ursprüngliche Entwurf  verursacht hätte, wollte die
Kommissionsmehrheit nicht hinnehmen. Grundsätzlich verfolgte die SGK-SR mit dem
Verzicht auf verschiedene vom Bundesrat vorgesehene Anpassungen das Ziel, die
Reform als ganze zu entlasten. Insgesamt waren zu den Mehrheitsanträgen der
Kommission 13 Minderheitsanträge eingegangen, über welche das Ständeratsplenum zu
entscheiden hat.

In Medien und Öffentlichkeit wurde der von der Kommission des Nationalrats
vorgesehene Ausbau bei der AHV als grosse Überraschung aufgenommen. Auch die
geplante Finanzierung über eine Erhöhung der Lohnbeiträge kam unerwartet. Die Rede
war von einer Mitte-Links-Allianz aus CVP und SP, welche die Vorlage geprägt und sich
gegenseitig das Einbringen zentraler Inhalte des Parteiprogramms in die Reform
ermöglicht habe – die Erhöhung der AHV-Renten bei der SP, die Besserstellung der
Ehepaare bei der CVP. Gleichzeitig schien klar, dass die Reform Bersets mit dem
Entscheid der ständerätlichen Kommission eine erste Hürde genommen hatte.
Insbesondere die geplante Erhöhung der AHV-Renten führte jedoch zu Kritik: Damit
würden die Einsparungen, welche durch die Erhöhung des Frauenrentenalters
entstehen, gleich wieder aufgebraucht, so bürgerliche Exponenten. Weiterhin wurde
von verschiedener Seite angemerkt, die Reform sichere die Finanzierung der
Altersvorsorge bloss bis ins Jahr 2030, nicht jedoch darüber hinausgehend. 15

In der Herbstsession 2015 stand die Debatte zur Reform der Altersvorsorge 2020 als
wichtigstes Traktandum im Sessionsprogramm des Ständerates. Die kleine Kammer
hatte über 15 Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge (Entwurf 1) sowie über den
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer (Entwurf 2; Verfassungsebene) zu bestimmen. Die SGK-SR hatte
zahlreiche Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen und
brachte 13 Minderheitsanträge ins Plenum. Die Debatte zog sich über drei Tage.

Die Eintretensdebatte behandelte beide Entwürfe gemeinsam. Da Eintreten
vollkommen unbestritten war, diente dieser Teil der Debatte den Angehörigen der
kleinen Kammer und dem Sozialminister dazu, ausführlich ihre Haltung für die
anschliessend stattfindende Detailberatung darzulegen. Die Sprechenden betonten
unisono die hohe Wichtigkeit und auch Dringlichkeit der anstehenden Reform. Vor dem
Hintergrund, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der Schweiz ist und die Vorlage
Millionen Menschen im Land betreffen wird, wurde die Reform als die wichtigste seit
Jahren bezeichnet, ja als Garantie zur Erhaltung des Generationenfriedens. Obwohl
periodische Anpassungen bei der Altersvorsorge notwendig seien, war seit 20 Jahren
keine AHV-Reformvorlage mehr erfolgreich. Entsprechend riefen die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln, die
ideologischen Schützengräben zu verlassen und ein Scheitern der komplexen Vorlage an
der Urne zu verhindern.

Auch die Kommissionssprecherin Maury-Pasquier (sp, GE) und der
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) betonten die Wichtigkeit der Vorlage
aufgrund des demografischen Wandels. Obwohl die Kommission zahlreiche Änderungen
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen hatte, bleibe das Ziel
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identisch: Eine Stabilisierung der Altersvorsorge bis ins Jahr 2030. In der
Kommissionsdebatte seien die Gemeinsamkeiten grösser gewesen als die Differenzen
und der Entscheid für ein finanziell ausgeglichenes Gesamtpaket war einstimmig
gefallen.

Die sozialdemokratische Fraktion im Rat erklärte, die Revision müsse in ihrer
Gesamtheit auf die Bedürfnisse der Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen
abgestimmt sein, um an der Urne zu bestehen. Für diese Bevölkerungsgruppen seien
die erste und zweite Säule von hoher Wichtigkeit. Während beide Entwürfe, jener des
Bundesrats und jener der Kommission, das Ziel eines ausgeglichenen Stands des AHV-
Fonds im Jahr 2030 erreichten, schwäche der Vorschlag des Bundesrates die AHV,
während jener der SGK-SR sie stärke. Dies komme insbesondere Personen mit tiefem
Einkommen zugute. Als einzige Verschlechterung bei der AHV sei im
Kommissionsentwurf die Erhöhung des Rentenalters der Frauen übrig geblieben. Die
Erhöhung der AHV für Ehepaare und für alle neu Pensionierten bezeichneten die SP-
Abgeordneten als Herzstück der Vorlage. Die fixe Erhöhung stärke dabei die soziale
Komponente der AHV, und eine Ansiedlung der Kompensationsmassnahmen in der AHV
statt in der beruflichen Vorsorge sei kostengünstiger. Eine Erhöhung der AHV-Renten
sei schon alleine deshalb notwendig, weil die Renten in den letzten 35 Jahren
gegenüber der Lohnentwicklung in Rückstand geraten seien, so die Genossen.
Insgesamt sei die Vorlage solide, da Einnahmen und Ausgaben übereinstimmen, und sie
sei transparent und verständlich und somit mehrheitsfähig.

Einen ganz anderen Standpunkt vertraten wenig überraschenderweise die
Sprecherinnen und Sprecher der FDP-Liberalen Fraktion. Nachdem sie diverse Vorteile
der Vorlage herausgestrichen hatten, erläuterten sie die Gründe für ihre Ablehnung
eines AHV-Ausbaus. Dieser funktioniere nach dem Giesskannenprinzip, was angesichts
der starken Bevölkerungsalterung nicht finanzierbar sei. Anstatt wie ursprünglich
vorgesehen die AHV zu stabilisieren, werde sie durch diesen Ausbau destabilisiert. Das
Ausbauvorhaben sei dem Umstand geschuldet, dass man mit der Vorlage implizit zwei
hängigen Volksinitiativen – „AHV plus" der SP und „Gegen die Heiratsstrafe" der CVP –
habe entgegenkommen wollen. Der fixe Ausbau um CHF 70 stehe bei einer
Sanierungsvorlage quer in der Landschaft, eine „Heiratsstrafe", die es zu kompensieren
gälte, existiere summa summarum gar nicht. Nicht zuletzt wäre eine Erhöhung
ausschliesslich der Neurenten ohnehin ungerecht. In klassisch-liberaler Manier wurde
auch angemerkt, eine Erhöhung der Lohnbeiträge würde die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft schwächen. Ganz grundsätzlich, so die Ausführungen, sollten die
erste und die zweite Säule nicht vermischt werden und Kompensationen für Kürzungen
grundsätzlich in der selben Säule vorgenommen werden.

Auf Seiten der kleinen Mitteparteien zeigte sich Uneinigkeit: Während Verena Diener
Lenz (glp, ZH) sich insgesamt mit der Vorlage zufrieden zeigte, kritisierte Werner
Luginbühl (bdp, BE) insbesondere den Verzicht der Kommission auf einen
Interventionsmechanismus. Beide Räte hätten einem solchen mehrmals zugestimmt.
Insgesamt sei die Vorlage zu wenig nachhaltig und um eine Erhöhung des Rentenalters
führe letztlich kein Weg herum.

Die Sprecher der SVP-Fraktion betonten, die Reform müsse zwar referendumsfest sein,
man könne dem Volk jedoch keinen Sand in die Augen streuen. Für Spezialwünsche sei
in der Vorlage kein Platz. Zwar sei der Entwurf der Kommission gegenüber jenem des
Bundesrats bereits schlanker, jedoch gefährde der vorgesehene Ausbau der AHV deren
Stabilität und sei darüber hinaus nicht notwendig, da die anderen vorgesehenen
Massnahmen die durch die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes verursachten
Rentenkürzungen kompensieren würden. Entsprechend sei auch eine Erhöhung der
Lohnbeiträge, welche aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ohnehin nicht vertretbar
sei, nicht vonnöten, so die Volkspartei. Die Sprecher befürworteten zudem die
Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau. Diese sei gemäss neuen Umfragen in
der Bevölkerung akzeptiert.

Die CVP-EVP-Fraktion schliesslich, grösste Fraktion im Ständerat, hatte am
Kommissionsentwurf in entscheidender Position mitgearbeitet und erklärte sich mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Da das Konzept ausgewogen sei, könne es auch an der
Urne akzeptiert werden. Die Sozialeinrichtungen würden mit dem vorliegenden Entwurf
stabilisiert und die Renten gesichert. Damit entstehe für die Arbeitgeber auch wichtige
Planungssicherheit. Insgesamt, so die Sprecher, sei der Vorschlag der Kommission
zudem um CHF 250 Mio. günstiger als jener des Bundesrats.
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Am Ende der Eintretensdebatte führte Bundesrat Berset in einem langen Plädoyer noch
einmal die aktuelle Problemlage, die Eckwerte und Ziele der Reform, die Unterschiede
zwischen dem Entwurf des Bundesrates und jenem der Kommission, sowie die Haltung
des Bundesrates gegenüber dem Vorschlag der Kommission aus. Es handle sich hier
tatsächlich um eine Reform des Bundesrates, und nicht um eine „Reform Berset", wie
in den Medien oft dargestellt, beantwortete der Innenminister eine Frage, die zuvor
gestellt worden war. Der Gesamtbundesrat habe sich seit dem Jahr 2012 intensiv mit
der Materie beschäftigt. In den wichtigsten Punkten, so der Sozialminister, sei die
vorberatende Kommission nun auch dem Entwurf des Bundesrates gefolgt. Diese seien
insbesondere die Behandlung der ersten und zweiten Säule in einer einzigen Vorlage
und der Erhalt des Rentenniveaus. Die wichtigsten Unterschiede sah er bei der
Kompensation durch eine Erhöhung der AHV und bei der Anhebung der
Mehrwertsteuer bloss um einen statt 1,5 Prozentpunkte. Während er sich mit dem
ersten Punkt anfreunden könne, führte Berset aus, wäre eine stärkere Erhöhung der
Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger Senkung des Bundesbeitrags an die AHV aus Sicht des
Bundesrates erstrebenswerter. Insgesamt drückte Berset jedoch seine Zufriedenheit
mit der Arbeit der Kommission und der Haltung des Rates aus, wonach es nicht nur zu
„versuchen" gelte, die Altersvorsorge zu reformieren, sondern dies auch tatsächlich
gelingen müsse. In diesem Sinne empfahl der Bundesrat Eintreten, und der Ständerat
folgte ohne Gegenantrag.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, begann noch am
selben Tag die Detailberatung. Zuerst wurde Entwurf 1 behandelt, der die 15
Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge enthält. Erster Diskussionspunkt war die
Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen. Der Rat beschloss gegen eine
Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die das Rentenalter der Frauen bei 64 Jahren
belassen wollte, die Rentenalter auf 65 anzugleichen, den Angleichungsprozess direkt
bei Inkrafttreten der Reform zu beginnen und diesen auf drei Jahre zu beschränken.
Der Entscheid fiel mit 37 zu 8 Stimmen. Damit hatte auch ein Teil der SP-Fraktion die
Erhöhung des Frauenrentenalters als Kompromiss mitgetragen. Gegen eine weitere
Minderheit Rechsteiner, die den Umwandlungssatz im obligatorischen Teil der zweiten
Säule hatte bei 6,8 Prozent belassen wollen, beschloss die kleine Kammer, den Satz auf
6 Prozent zu senken. 37 Ratsmitglieder sprachen sich für die Senkung aus, 7 dagegen. In
der Frage des Koordinationsabzuges folge der Rat seiner Kommission einstimmig und
ohne Enthaltungen. 

Am 15. September 2015, so die späteren Pressereaktionen, setzte sich im Ständerat eine
Mitte-Links-Allianz durch. SVP und FDP hofften nun auf den Nationalrat für eine
Korrektur, hiess es. Als erstes Traktandum fällte die kleine Kammer nämlich einen
Grundsatzentscheid und beschloss die von ihrer Kommission vorgesehene Erhöhung
der AHV-Neurenten – einerseits eine lineare Erhöhung um CHF 70, andererseits die
Erhöhung der Ehepaarrenten von 150 auf 155 Prozent einer Maximalrente. Der
Entscheid fiel mit 21 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung gegen den Willen einer rechts-
bürgerlichen Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH), die die Erhöhung hatte streichen wollen.
Eine sozialdemokratische Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die eine Erhöhung für
alle Renten statt nur der Neurenten gefordert hatte, wurde dagegen zurückgezogen. In
der weiteren Debatte folgte der Rat diskussionslos seiner Kommissionsmehrheit darin,
die Lohnbeiträge für die AHV um 0,3 Punkte anzuheben, welche je hälftig auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verteilen sind. Eine Minderheit Rechsteiner hatte
eine Anhebung um 0,5 Punkte gefordert, eine Minderheit Gutzwiller wehrte sich gegen
eine Anhebung der Lohnbeiträge.

Entsprechend dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit beschloss der Rat, die AHV-
Beitragssätze für Angestellte und Selbstständigerwerbende zwar anzunähern, jedoch
nicht ganz zu vereinheitlichen. Er blieb auch bei der sinkenden AHV-Beitragsskala für
Selbstständige mit kleinem Einkommen. Eine Minderheit Rechsteiner hatte die
sinkende Skala abschaffen wollen, eine Minderheit Gutzwiller wollte dem Vorschlag des
Bundesrates folgen. Eine weitere Differenz zum Bundesratsentwurf entstand, indem
der Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen seiner Kommissionsmehrheit
folgte und jegliche Änderungen bei den Witwen- und Witwerrenten sowie den
Waisenrenten strich. Die Kommissionssprecherin erklärte, nach ausführlicher
Diskussion habe die Kommission die Änderungen als verfrüht klassiert. Weiter strich die
kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission und gegen eine sozialdemokratische
Minderheit Bruderer (sp, AG) mit 25 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung die vom
Bundesrat vorgesehene Flexibilisierung des Altersrücktritts für Personen, welche
bereits früh in die AHV einbezahlt und insgesamt ein tiefes Einkommen erzielt haben.
Gemäss aktueller Rechtslage fliessen vor dem 21. Altersjahr bezahlte AHV-Beiträge nicht
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in die Rentenberechnung ein; die Flexibilisierung wäre gemäss der
Minderheitssprecherin mehrheitlich Frauen zugute gekommen. Auch in der Frage der
Höhe der Bundesbeiträge zur AHV folgte der Ständerat seiner Kommission und beliess
diese einstimmig auf der ursprünglichen Höhe, während der Bundesrat eine Senkung
vorgesehen hatte. Ebenfalls einstimmig verzichtete der Rat auf die Einführung eines
zweistufigen Interventionsmechanismus in der AHV mit automatischen
Stabilisierungsmassnahmen. Er erhöhte aber den Schwellenwert für die Verpflichtung
zu nicht-automatischen politischen Massnahmen von einem Stand des AHV-Fonds bei
70% einer Jahresausgabe auf 80% einer Jahresausgabe. Die Übergangsbestimmungen
für die Anhebung des Referenzalters der Frauen beschloss die kleine Kammer gemäss
Antrag ihrer Kommission mit 26 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen, womit der
Übergang innerhalb von drei Jahren vollzogen wird.

Nachdem die Gesetzesänderungen zur Reform der AHV beraten waren, wandte sich der
Ständerat der Reform der beruflichen Vorsorge zu. Er führte auf Antrag seiner
Kommission einen neuen Artikel ein, welcher es Personen, die nach ihrem 58. Altersjahr
arbeitslos werden, ermöglicht, ihre Einzahlungen in die zweite Säule fortzuführen. Die
weitere Beratung verlief unkontrovers, mit Ausnahme einer Bestimmung über die
Evaluation der beruflichen Vorsorge, bei der die kleine Kammer vom Bundesrat
vorgesehene Kompetenzen für das Bundesamt für Statistik wieder strich. Argumentiert
wurde mit Doppelspurigkeiten und zusätzlichen Kosten. Die Sitzung schloss am Mittag
und wurde am Morgen des Folgetages wieder aufgenommen. Zu reden gab dabei
insbesondere noch die „Legal Quote", jenen Anteil der Erträge in der beruflichen
Vorsorge, den ein Lebensversicherer seinen Versicherten mindestens auszahlen muss.
Nach geltendem Recht beträgt die Quote 90% und die Kommissionsmehrheit
beantragte, daran festzuhalten. Der Bundesrat hatte eine Anhebung auf 92%
vorgesehen, und eine Minderheit Egerszegi (fdp, AG) beantragte, dem Bundesrat zu
folgen. Der Rat entschied mit 28 zu 15 Stimmen gemäss dem Antrag seiner Kommission.

Damit war die Beratung der Bundesgesetze im Ständerat abgeschlossen und es blieb die
Verfassungsbestimmung zur Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Eintreten war
obligatorisch. Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollte die Mehrwertsteuer gestaffelt
um 1,5 Punkte angehoben werden. Die Kommissionsmehrheit beantragte eine ebenfalls
gestaffelte Erhöhung um bloss einen Prozentpunkt. Der erste Erhöhungsschritt soll
dabei mit dem Ende der Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung über die
Mehrwertsteuer zusammenfallen, womit der Satz faktisch gleich bleibt. Ein zweiter
Erhöhungsschritt soll dann im Jahr 2021 zusammen mit der Angleichung des
Referenzalters von Mann und Frau vollzogen werden. Eine Minderheit Gutzwiller (fdp,
ZH) verlangte eine Erhöhung um nur insgesamt 0,9 Prozentpunkte, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) eine Anhebung um 1,5 Prozentpunkte. Letztere wurde im Laufe der
Debatte zurückgezogen. Der Antrag der Kommissionsmehrheit obsiegte schliesslich
gegenüber jenem der Minderheit Gutzwiller mit 27 zu 17 Stimmen ohne Enthaltung.
Anschliessend bevorzugten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter den Antrag
ihrer Kommissionsmehrheit gegenüber jenem des Bundesrates mit 42 zu einer Stimme
bei einer Enthaltung.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich 29 Ständeratsmitglieder für die Annahme des
Entwurfes aus, fünf dagegen, bei 10 Enthaltungen. Das Resultat bestätigte den Eindruck,
dass sich Mitte-links im Rat durchgesetzt hatte: Während sämtliche Vertreterinnen und
Vertreter von CVP, SP, GP und GLP für die Vorlage stimmten, kamen aus der FDP bloss
zwei Ja-Stimmen, aus der SVP gar keine. Die Enthaltungen verteilten sich gleichmässig
auf die FDP-Liberale- und die SVP-Fraktion sowie den BDP-Vertreter. 16

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
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kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:
Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten
der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in
Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 
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Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 17

In der Frühjahrssession 2021 begann mit der Beratung im Ständerat «endlich» die
Behandlung der AHV 21-Reform – endlich weil die Dauer der Vorbereitung durch die
SGK-SR zuvor medial stark kritisiert worden war. Kommissionssprecher Erich Ettlin
(mitte, OW) stellte in seiner Rede insbesondere die demografischen Herausforderungen
für die AHV in den Mittelpunkt und fasste ihre Situation in Zahlen zusammen: Dank der
STAF habe das kumulierte Umlagedefizit des AHV-Ausgleichsfonds für die Jahre 2022
bis 2030 von CHF 39 Mrd. auf CHF 19 Mrd. reduziert werden können, für eine 100-
prozentige Deckung des Ausgleichsfonds im Jahr 2030 liege der Finanzierungsbedarf
entsprechend «nur» noch bei CHF 26 Mrd. (ohne STAF: 53 Mrd.). Dieser
Finanzierungsbedarf solle durch die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre und
die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte gedeckt werden. Gleichzeitig
seien auch Ausgleichsmassnahmen für Übergangsjahrgänge der Frauen sowie
Massnahmen für eine Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen 62 und 70 Jahren
vorgesehen. Dennoch sei damit für Mitte der 2020er Jahre eine erneute Revision
vonnöten, welche die Finanzierung der AHV über das Jahr 2030 hinaus sichern soll. 
Eintreten war unbestritten und auch die erste Änderung, die auf der Fahne mit Abstand
am meisten Platz einnahm, die Ersetzung des Begriffs «Rentenalter» durch
«Referenzalter» in sämtlichen betroffenen Gesetzestexten, nahm der Ständerat
stillschweigend an. 
Eine «zentrale Bestimmung der Vorlage» (Ettlin) stellte die Erhöhung des
Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre dar, wie sie auch die Kommissionsmehrheit
befürwortete. Eine Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) beantragte hingegen die
Streichung der Erhöhung. Die Minderheitensprecherin wies auf die ungemein
schlechtere Situation der Frauen bei den Renten verglichen mit den Männern hin:
Frauen erhielten etwa ein Drittel weniger Altersrenten als Männer; die Hälfte der 2018
pensionierten Frauen erhielt eine AHV-Altersrente unter CHF 1'754 pro Monat; fast ein
Drittel der aktuell pensionierten Frauen erhalte kein Geld aus der Pensionskasse; die
Pensionskassenrenten der Frauen seien überdies durchschnittlich nur halb so gross wie
diejenigen der Männer; insgesamt müssten doppelt so viele Frauen wie Männer
Ergänzungsleistungen beziehen. «Tous les indicateurs financiers et les inégalités entre
les femmes et les hommes nous permettent d'affirmer que l'âge de la retraite ne doit
pas être relevé tant que les conditions nécessaires à assurer une pension décente aux
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femmes ne sont pas remplies», argumentierte Marina Carobbio Guscetti. Mit den von
der Kommissionsmehrheit zusätzlich gekürzten Ausgleichsmassnahmen erwarteten die
Frauen der Übergangsjahrgänge damit reale Rentenkürzungen. Da die
Rentenaltererhöhung der Frauen bereits zweimal in Volksabstimmungen abgelehnt
worden sei, solle nicht auch die aktuelle Revision durch Aufnahme dieser Massnahme
gefährdet werden. Kommissionssprecher Ettlin verwies bezüglich Bekämpfung der
Lohnungleichheit darauf, dass diese nicht im AHVG, «sondern anders zu lösen sei»,
allenfalls im BVG. In der AHV bestehe «kein Problem in der Rentenhöhe», insbesondere
im Hinblick auf die längere Lebensdauer der Frauen, auf die Witwenrenten, auf das
Splitting oder die Erziehungsgutschriften. Gesundheitsminister Berset verwies darauf,
dass diese Erhöhung – auch wenn man gute Gründe dafür habe – für die Frauen
dennoch «une année de travail et de cotisations en plus et une année de rente en
moins» darstelle. Dies müsse man mit entsprechend grosszügigen
Ausgleichsmassnahmen berücksichtigen. Mit 30 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
sprach sich der Ständerat in der Folge für die Erhöhung des Referenzalters der Frauen
aus. 
Die meisten Sprechenden waren sich einig, dass die Ausgleichsmassnahmen für die
Frauen den Knackpunkt der Reform darstellen, entsprechend umfangreich war die
Anzahl der hier eingebrachten Anträge. Diese liessen sich gemäss Kommissionssprecher
Ettlin in drei Kategorien aufteilen: Das Bundesratsmodell, das Trapezmodell und das
Modell Müller. 
Das Bundesratsmodell sah zwei verschiedene Elemente vor, zwischen denen sich die
betroffenen Frauen entscheiden müssten. Einerseits sollten die Renten der Frauen aus
den Übergangsjahrgängen durch eine alternative Rentenformel lebenslang erhöht
werden. Minimal- und Maximalrente würden dabei gleich bleiben, aber die Renten
dazwischen würden erhöht – am meisten würden Frauen mit einem Jahreseinkommen
von ca. CHF 43'000 profitieren (CHF 163), der durchschnittliche Zuschlag käme bei CHF
76 zu liegen. 54 Prozent aller Frauen in den Übergangsjahrgängen erhielten dadurch
höhere Renten. Andererseits sollten sich die betroffenen Frauen aber auch für eine
Frühpensionierung entscheiden können, wobei ihre Renten weniger stark gekürzt
würden als normalerweise. Bis zu einem Einkommen von ca. CHF 57'000 pro Jahr sollte
die Rente bei einer Frühpensionierung von einem Jahr gar nicht gekürzt werden. Dieses
Modell verfolgten neben dem Bundesrat auch die Kommissionsmehrheit sowie die
Minderheit I Stöckli und die Minderheit II Graf (gp, BL), wobei die Kommissionsmehrheit
deutlich tiefere Ausgaben plante und weniger Jahrgänge teilhaben lassen wollte (max.
CHF 440 Mio., 6 Jahrgänge) als der Bundesrat (max. CHF 700 Mio., 9 Jahrgänge) oder
gar die beiden Minderheiten (max. CHF 1.4 Mrd., 9 Jahrgänge respektive max. CHF 2.6
Mrd., 14 Jahrgänge). Als Vorteil dieses Modells nannte Bundesrat Berset insbesondere
die Kombination der zwei Elemente «Rentenerhöhung» und «Vorbezug». Als Nachteil
führte Peter Hegglin (cvp, ZG) als Anhänger des Trapezmodells auf, dass die
Rentenformel sehr kompliziert sei und dass die Mindestrenten nicht angepasst würden
und somit gerade diejenigen Personen, die eine Verbesserung am stärksten nötig
hätten, nicht profitieren könnten. Andererseits erhielten Personen, die bereits die
Maximalrenten beziehen, ebenfalls keine höheren Renten. 
Alternativ wurde in der SGK-SR das sogenannte Trapezmodell diskutiert, das statt einer
Anpassung der Rentenformel einen Rentenzuschlag vorsah. Dabei erhielt das Modell
seinen Namen aus der anfänglich progressiven Erhöhung des Rentenzuschlags und der
zum Schluss degressiven Senkung des Zuschlags. Damit sollte der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass das Rentenalter in vier Jahresschritten à je drei Monaten erhöht
würde. Die Frauen des ersten Jahrgangs würden somit «nur» drei Monate später
pensioniert als bisher und sollten entsprechend nicht in den Genuss eines vollen
Rentenzuschlags kommen. Damit weise das Modell weniger und schwächere
Schwelleneffekte auf als das Bundesratsmodell, wurde argumentiert. Zudem erhielten
alle Betroffenen dieselben Zuschläge, auch Personen mit niedrigen Einkommen
könnten folglich von einem Rentenzuschlag profitieren – umgekehrt hingegen auch
Personen, welche bereits die Maximalrente erzielten. Dieses Modell verfolgten die
Minderheiten III Hegglin, IV Stöckli und V Graf, wobei sie die Rentenzuschläge einer
unterschiedlichen Anzahl Jahrgänge zukommen lassen wollten, unterschiedliche
Abstufungen vorsahen und wiederum unterschiedliche Höchstausgaben planten
(Hegglin: max. CHF 430 Mio., 9 Jahrgänge; Stöckli: max. CHF 700 Mio., 9 Jahrgänge;
Graf: max. CHF 2.6 Mrd., 14 Jahrgänge). Vorteile bei einer frühzeitigen Pensionierung
waren in diesem Modell nicht vorgesehen.
Eine Minderheit VI Müller (fdp, LU) sah ebenfalls einen Zuschlag ausserhalb der
Rentenformel vor, wollte diesen aber nach Einkommenshöhe abstufen. So sollten
Frauen mit tiefen Einkommen (Einkommen bis zu der vierfachen minimalen Altersrente)
zusätzlich CHF 150 erhalten, Frauen mit hohen Einkommen (über derselben Schwelle)
CHF 50. Hingegen sollte es keine Abstufungen nach Jahrgängen geben. Wie beim
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Bundesratsmodell sollten sich die Frauen jedoch auch beim Modell Müller zwischen
einer höheren Rente oder einem gekürzten Abzug beim Rentenvorbezug entscheiden
können. Als Nachteil des Modells nannte Kommissionssprecher Ettlin die
Schwelleneffekte, hingegen profitierten diejenigen Frauen am meisten, welche die Hilfe
am nötigsten hätten. Das Modell sah Ausgaben in der Höhe von maximal CHF 600 Mio.
und eine Berücksichtigung von 6 Jahrgängen vor. 
In den dazugehörigen Abstimmungen setzte sich das Modell der Kommissionsmehrheit
zuerst gegen alle anderen Bundesratsmodelle durch. Anschliessend entschied sich der
Rat bei den Trapezmodellen für das sparsamste Modell der Minderheit III Hegglin,
welches sich in der Folge auch gegen das Modell Müller und gegen dasjenige der
Kommissionsmehrheit durchsetzte (19 zu 12 Stimmen bei 13 Enthaltungen). Damit sah
der Ständerat in der Hauptstreitfrage einen zuerst progressiv ansteigenden und
anschliessend degressiv absteigenden Zuschlag für 9 Jahrgänge mit Ausgaben von CHF
430 Mio. im teuersten Jahr vor. 

Umstritten war auch das Thema Flexibilisierung des Rentenantritts, das sich aus dem
vieldiskutierten Rentenvorbezug und dem mehrheitlich unbeachteten Rentenaufschub
zusammensetzt. Ein Rentenvorbezug war bisher für Frauen ab einem Alter von 62
Jahren und für Männer ab 63 Jahren möglich, für die Zukunft sah der Bundesrat einen
Vorbezug für alle ab 62 Jahren vor. Da zudem der Kürzungssatz für einen Vorbezug seit
langer Zeit nicht mehr angepasst worden war, lag dieser in der Zwischenzeit viel zu
hoch. Entsprechend sollte der Bundesrat diesen zukünftig alle zehn Jahre den
versicherungsmathematischen Begebenheiten anpassen. Dabei soll der Kürzungssatz
jeweils so ausgestaltet werden, dass Personen, die ihre Renten vorbeziehen, diesen
Vorbezug durch die Kürzung ihrer Renten selbst finanzieren. Vorbezug – sowie
Aufschub der Rente – sollten damit mittelfristig kostenneutral sein. Dennoch
beantragte die Kommissionsmehrheit, den Vorbezug erst ab 63 Jahren möglich zu
machen. Man wolle den Vorbezug nicht zusätzlich fördern, zumal er durch die
Anpassung des Kürzungssatzes bereits finanziell bessergestellt werde und bereits heute
vor allem von Personen mit höheren Renten genutzt würde. Deshalb schlug die
Kommissionsmehrheit vor, dass der Kürzungssatz für Personen mit tieferen Einkommen
(bis zu einer vierfachen Minimalrente) um 40 Prozent reduziert werden soll. Marina
Carobbio Guscetti wehrte sich gegen den Antrag der Mehrheit, den Rentenvorbezug
erst ab 63 Jahren zu ermöglichen. Die Flexibilisierung zwischen dem 62. und dem 70.
Lebensjahr entspreche der Realität, zudem solle man die Situation für die Frauen nicht
noch weiter verschlechtern und diese nicht doppelt bestrafen. Gesundheitsminister
Berset kritisierte, dass der Vorbezug ab 62 Jahren einer der einzigen Punkte gewesen
sei, der in der Altersvorsorge 2020 von allen unterstützt worden sei. Man solle das
aktuelle Projekt entsprechend mit dieser Änderung, die keinen finanziellen Nutzen
bringe, nicht überladen. Mit 23 zu 19 Stimmen erhörte der Ständerat den Bundesrat
jedoch nicht und nahm den Mehrheitsantrag der Kommission an. 
Stillschweigend stimmte der Ständerat dem neuen Passus des Bundesrates zu, wonach
AHV-Beiträge nach Erreichung des Referenzalters zukünftig rentenbildend sein sollen.
Dies habe man in der Altersvorsorge 2020 nicht berücksichtigt, was für viele
Diskussionen gesorgt habe, wie Hans Stöckli betonte. Umstrittener war hingegen der
Freibetrag nach Erreichen des Referenzalters, den der Bundesrat und eine Minderheit
Stöckli wie bisher beim anderthalbfachen Mindestbetrag der Altersrente belassen (CHF
16'800), die Kommissionsmehrheit jedoch auf CHF 24'000 erhöhen wollte. Zwar sei die
Streichung des Freibetrags im Rahmen der Altersvorsorge 2020 stark kritisiert worden,
eine Erhöhung habe jedoch – «ausser Economiesuisse und vielleicht dem
Arbeitgeberverband», wie Paul Rechsteiner (sp, SG) einwand – niemand gefordert,
argumentierte Stöckli. Von einer Erhöhung profitierten denn auch hauptsächlich die
Arbeitgebenden, die dadurch Sozialkosten sparen könnten, kritisierte Stöckli. Erich
Ettlin verteidigte den Kommissionsantrag, indem er betonte, dass dadurch mehr
Anreize für einen Rentenaufschub von Personen geschaffen werden sollten, die bereits
die Maximalrente erhielten. Mit 27 zu 18 Stimmen folgte der Ständerat der
Kommissionsmehrheit und erhöhte den Freibetrag. 

Die übrigen Aspekte waren zwar teilweise ebenfalls umstritten, führten aber zu deutlich
weniger Diskussionen. So hatte der Bundesrat beabsichtigt, den Ehepaarplafond, also
die Summe der Renten für Ehepaare, bei 150 Prozent zu belassen, die SGK-SR schlug
hier jedoch eine Erhöhung auf 155 Prozent vor. Dieses Anliegen der «Mitte» war zuvor
in den Medien ausführlich diskutiert worden. Eine Minderheit Müller beantragte, dem
Bundesrat zu folgen, zumal eine Analyse des Bundesrates gezeigt habe, dass Ehepaare
in der AHV (wegen der Witwen- und Witwerrente oder dem «Beitragsprivileg von nicht
berufstätigen Ehepartnern») sowie allgemein in den Sozialversicherungen noch immer
bevorzugt würden. Zudem sollte der Plafond nur für diejenigen Ehepaare erhöht
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werden, die den heutigen Plafond erreichen. Somit würden nur Personen mit mittleren
und höheren Einkommen profitieren, nicht aber Ehepaare mit tiefen Einkommen. Für
die Kommission zog Erich Ettlin einen Vergleich mit Konkubinatspaaren, die 200
Prozent der Rente erhielten, und verwies darauf, dass gerade Personen mit höheren
Einkommen auch «solidarisch in die AHV einbezahlt[en]», zumal die AHV-Rente nach
oben begrenzt sei. Mit 18 zu 13 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) folgte der Ständerat
jedoch der Minderheit Müller und lehnte die Erhöhung des Ehepaarplafonds ab.
Stillschweigend schuf der Ständerat auf Antrag seiner Kommission auch eine
Verpflichtung für den Bundesrat, bis Ende 2026 eine neue AHV-Revision zur
Stabilisierung der AHV für die Jahre 2030 bis 2040 vorzulegen. Umstritten war zum
Abschluss der Debatte der Revision des AHVG auch die Frage, ob die entsprechende
Revision mit dem Bundesbeschluss über die Erhöhung der Mehrwertsteuer verknüpft
werden soll, ob also Erstere nur bei Annahme Letzterer in Kraft treten soll. Gegen den
Willen des Bundesrates hatte die SGK-SR eine solche Verknüpfung geschaffen, eine
Minderheit Stöckli beantragte ihre Streichung. Diese Verknüpfung sei bereits bei der
Altersvorsorge 2020 massiv kritisiert worden und habe damals einen wichtigen
Ablehnungsgrund dargestellt, argumentierte Stöckli. Kommissionssprecher Ettlin
verteidigte die Verknüpfung insofern, als es «keine Leistung gebe, wenn die
Finanzierung nicht gesichert sei». In der Folge gab es einen kurzen Wortwechsel
zwischen Paul Rechsteiner, der darauf hinwies, dass es mit dieser Revision keine
zusätzlichen Leistungen, nur Leistungsabbau gebe, und Erich Ettlin, der auf die Kosten
für die Ausgleichsmassnahmen der Frauen verwies, welche durch die
Mehrwertsteuererhöhung finanziert werden müssten. Mit 30 zu 14 Stimmen folgte der
Ständerat seiner Kommissionsmehrheit. 
Mit 31 zu 13 Stimmen sprach sich der Ständerat in der Folge für den von ihm geänderten
Entwurf der Revision des AHVG aus. Geschlossen lehnten die Mitglieder der SP und der
Grünen den Entwurf ab.

Im Anschluss an die Revision des AHVG beschäftigte sich der Ständerat mit dem
Bundesbeschluss über die Erhöhung der Mehrwertsteuer, zu dem ebenfalls zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen. Die Kommissionsmehrheit hatte die vom Bundesrat
vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozentpunkte (des Normalsatzes) auf
0.3 Prozentpunkte reduziert, aber eine Möglichkeit für eine einmalige weitere Erhöhung
um 0.4 Prozentpunkte geschaffen, falls der AHV-Ausgleichsfonds 90 Prozent einer
Jahresausgabe unterschreitet. Zudem knüpfte die Kommission die
Mehrwertsteuererhöhung an die Annahme der AHV-Revision. Minderheiten I Carobbio
Guscetti (0.8%) und II Müller (0.3%) sahen weitere Varianten vor. Damian Müller
argumentierte, dass «keine Steuern auf Vorrat» erhoben werden sollten. Dieses
Argument teilte auch Kommissionssprecher Ettlin, der entsprechend das zweistufige
Verfahren der Mehrheit lobte. Bundesrat Berset freute sich darüber, dass niemand die
Zusatzfinanzierung gänzlich infrage stellte, und wies darauf hin, dass in der Tat weniger
Geld benötigt werde, wenn die Ausgleichsmassnahmen tiefer angesetzt würden, als es
der Bundesrat vorgeschlagen hatte: Mit dem bundesrätlichen Projekt hätte der
Deckungsgrad des AHV-Ausgleichsfonds im Jahr 2030 bei 101 Prozent gelegen, mit der
Reduktion der Ausgleichsmassnahmen, wie sie der Ständerat vorgenommen hatte,
würde eine Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozentpunkte im Jahr 2030 zu einem
Deckungsgrad von 106 Prozent führen. Mit den Beschlüssen des Ständerats und der
zweistufigen Mehrwertsteuererhöhung käme der Deckungsgrad 2030 bei 89 Prozent zu
liegen, mit dem Vorschlag Müller bei 84 Prozent. Mit dieser Unterfinanzierung des
Ausgleichsfonds würde man die zukünftigen Reformen stark erschweren, zudem
gefährdeten die tiefen Ausgleichszahlungen bereits die aktuelle Reform. Folglich bat
Bundesrat Berset den Rat noch einmal um Zustimmung zum bundesrätlichen Vorschlag
und um ein Rückkommen auf die höheren Ausgleichsmassnahmen im Rahmen des
Differenzbereinigungsverfahrens. Auch hier sprach sich der Ständerat jedoch mit 29 zu
13 Stimmen für die sparsamste Variante aus, nämlich für die Minderheit Müller, welche
die Mehrwertsteuer nur um 0.3 Prozentpunkte erhöhen wollte. 
Einstimmig nahm der Ständerat den Bundesbeschluss in der Gesamtabstimmung an (40
zu 0 Stimmen, 4 Enthaltungen). 18

Einigkeit bestand bei der Behandlung der AHV 21-Reform durch den Nationalrat
eigentlich nur in der Feststellung, dass dies ein sehr zentrales Projekt sei – «l'un des
objets majeurs de la législature», nannte es beispielsweise Kommissionssprecher
Nantermod (fdp, VS). Ansonsten unterschieden sich die Positionen der links-grünen
und der bürgerlichen Ratsseite ziemlich stark. Bewusst waren sich die Befürwortenden
sowie die Gegnerinnen und Gegner des vorliegenden Entwurfs aber auch, dass die
Revision dieses Mal auch vor dem Stimmvolk unbedingt bestehen müsse, zumal die
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letzte erfolgreiche AHV-Revision fast 30 Jahre zurück lag. Darüber, ob und wie das
aktuelle Projekt vor den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mehrheitsfähig wird,
schieden sich jedoch die Geister. Umstritten waren nicht nur die Frage der
Rentenaltererhöhung der Frauen – die der Ständerat zuvor deutlich angenommen hatte
–, sondern auch die Höhe der Ausgleichsmassnahmen für die älteren Frauenjahrgänge
sowie die Zusatzfinanzierung für die AHV. Kommissionssprecher Nantermod wehrte
sich gegen die Formulierung, wonach die AHV 21-Reform eine Abbauvorlage sei. So
würde die Erhöhung des Frauenrentenalters, welche die Ausgaben der AHV um CHF 1.2
Mrd. verringert, durch zusätzliche Leistungen in der Höhe von CHF 812 Mio. gemildert.
Somit würden die Leistungskürzungen insgesamt nur etwa CHF 400 Mio. einbringen.
Dabei zählte Nantermod jedoch nicht nur die Ausgleichszahlungen für die
Übergangsgenerationen zu den zusätzlichen Leistungen, sondern auch die
Flexibilisierung des Rentenalters und die Änderung des Selbstbehalts, die Frauen und
Männern zugute kommt. Hingegen würde die Finanzierung um CHF 1.58 Mrd. erhöht
(CHF 1.36 Mrd. aus der Mehrwertsteuer und CHF 222 Mio. aus den zusätzlichen
Beiträgen). Somit bestehe die Reform zu 80 Prozent aus Mehreinnahmen und zu 20
Prozent aus Leistungskürzungen und sei folglich sozial ausgestaltet. Gleichzeitig sei man
sich bewusst, dass der Entwurf die Problematik der AHV-Finanzierung nicht vollständig
lösen könne, voraussichtlich käme der Deckungsgrad des AHV-Fonds damit im Jahr
2030 bei 88 Prozent zu liegen. Folglich habe man die Motion 21.3462 eingereicht,
gemäss welcher der Bundesrat bis Ende 2026 eine neue AHV-Reform für die Jahre
2030 bis 2040 vorlegen soll.

Ihre Kritikpunkte an dieser Vorlage fassten die Frauen der links-grünen Ratsseite in
verschiedene Rückweisungsanträge an den Bundesrat oder an die SGK-NR. Eine
Minderheit Porchet (gp, VD) erachtete den Leistungsabbau als unnötig und schlug
stattdessen vor, die Finanzierungsprobleme der AHV durch Zuweisung der SNB-
Gewinne an die AHV zu lösen. Statt an Bund und Kantone, die bereits stark von den
Negativzinsen profitierten, solle das Geld der SNB aus den zusätzlichen Ausschüttungen
der AHV und somit den Verliererinnen und Verlierern der Negativzinsen zugutekommen.
Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit für die AHV sah auch eine Minderheit Prelicz-
Huber (gp, ZH) vor, die das AHV-Defizit über eine Erhöhung des Bundesbeitrags decken
wollte. Das AHV-Gesetz erlaube es, den Bundesbeitrag auf 50 Prozent der jährlichen
Ausgaben zu erhöhen, folglich solle dieser stärker als nur auf die vom Bundesrat
vorgesehenen 20.2 Prozent angehoben werden. Ebenfalls als alternative
Finanzierungsquelle stellte Manuela Weichelt-Picard (al, ZG) ihren Minderheitsantrag
dar, mit dem sie die Erfüllung des Gleichstellungsartikels, des Gleichstellungsgesetzes
und des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW) sowie eine Koppelung der AHV 21-Vorlage an «gleiche[n] Lohn bei
gleichwertiger Arbeit» forderte. So führten die noch immer bestehenden
Lohnunterschiede von 18.3 Prozent – 7.7 Prozent davon unerklärt – zwischen den
Geschlechtern zu tieferen Lohnbeiträgen für die Frauen. Mit fairen Löhnen für die
Frauen würden die AHV-Beiträge gemäss Travailsuisse um CHF 825 Mio. pro Jahr
steigen. Statt an die Lohngleichheit wollte eine Minderheit um Mattea Meyer (sp, ZH)
den Entwurf an die aktuelle Revision des BVG (BVG 21) koppeln. So liege das
Hauptproblem in den Rentenunterschieden zwischen Frauen und Männern nicht bei
der AHV, sondern bei den Pensionskassen. Die mittlere Pensionskassenrente für Frauen
betrage beispielsweise CHF 1160 und diejenige der Männer CHF 2144; fast ein Drittel
der Neurentnerinnen habe überdies gar keine Pensionskassenrente. Folglich müsse das
BVG 21 zuerst revidiert werden, bevor die AHV 21 angegangen werden könne. Eine
zweite Minderheit Prelicz-Huber verlangte schliesslich, dass die AHV so auszugestalten
sei, dass sie den Verfassungsauftrag, wonach AHV-Renten den Existenzbedarf
angemessen decken müssen, erfüllt. Dies sei heute nicht der Fall, dafür sei die AHV-
Rente zu tief – insbesondere für diejenigen 13 Prozent der Männer und über ein Drittel
der Frauen, die keine zweite oder dritte Säule hätten. Über 330'000 Menschen lebten
deshalb unter dem Existenzminimum und müssten Ergänzungsleistungen beziehen,
betonte Prelicz-Huber. 

Vor der Detailberatung und nach dem unbestrittenen Eintretensentscheid musste sich
der Nationalrat mit den Rückweisungsanträgen auseinandersetzen. «Die Mehrheit der
Kommission will die Vorlage zügig vorantreiben», hatte Kommissionssprecher de
Courten (svp, BL) zuvor betont und daran hielt sich der Nationalrat: Er lehnte sämtliche
Rückweisungsanträge ab, diese fanden über die SP- und die Grüne-Fraktion hinaus
einzig bei Lorenzo Quadri (lega, TI) Unterstützung. 

Die Detailberatung nahm die grosse Kammer in vier Blöcken vor, wobei sie in den
zentralen Punkten Differenzen zum Ständerat schuf. 
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Gleich zu Beginn beschäftigte sich der Nationalrat mit der Hauptthematik der Revision:
Im ersten Block debattierte der Nationalrat über die Erhöhung des Rentenalters der
Frauen auf 65 Jahre – das in der Zwischenzeit in «Referenzalter» umbenannt worden
war. Dazu gab es noch einmal eine ausführliche und teilweise ziemlich gereizte Debatte
mit zahlreichen Nachfragen, bei der verschiedene Frauen erneut die noch immer
bestehende Benachteiligung der Frauen in zahlreichen Bereichen, insbesondere beim
Lohn und bei der unbezahlten Arbeit, hervorhoben. Bürgerliche Sprechende verwiesen
hingegen unter anderem ebenfalls auf den Gleichstellungsartikel in der Verfassung, den
es nun durch eine Angleichung des Rentenalters zu erfüllen gelte. Mit 124 zu 69
Stimmen sprach sich nach dem Ständerat auch der Nationalrat für eine Erhöhung des
Rentenalters der Frauen aus. Abgelehnt wurde diese von der SP- und der Grünen-
Fraktion sowie von Lorenzo Quadri und zwei Mitgliedern der Mitte-Fraktion (Christine
Bulliard (mitte, FR) und Jean-Paul Gschwind (mitte, JU)). Nicht nur bei den Männern
waren die Fronten somit deutlich nach politischen Lagern gespalten: Einzig Christine
Bulliard sprach sich als bürgerliche Frau gegen die Rentenaltererhöhung für Frauen aus.
Insgesamt lehnten die Frauen im Nationalrat die Erhöhung jedoch mit 38 zu 29
Stimmen ab, zumal dem links-grünen Lager deutlich mehr Frauen angehören als dem
bürgerlichen Lager. 
Gleich im Anschluss behandelte der Nationalrat die zweite grosse Frage der Revision:
die Kompensationsmassnahmen für Frauen, die in Kürze pensioniert würden und nun
ein Jahr länger arbeiten müssten als geplant. Wie bereits im Ständerat standen
diesbezüglich zahlreiche verschiedene Modelle zur Debatte. Die Kommissionsmehrheit
hatte sich gegen das vom Ständerat geschaffene Trapezmodell ausgesprochen und
nahm stattdessen das Modell, das Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat vertreten hatte,
in modifizierter Form auf: So sollte der Zuschlag für die Frauen nach deren bisherigem
Einkommen abgestuft werden, wobei die SGK-NR im Gegensatz zu Müller drei Stufen
vorsah: Je nach Höhe des bisherigen Einkommens sollten die Frauen zwischen CHF 50
und CHF 150 pro Monat zusätzlich erhalten. Davon sollten sechs Jahrgänge profitieren,
maximal sollte dies CHF 551 Mio. kosten. Eine Minderheit II Prelicz-Huber befürwortete
hingegen die Änderung der Rentenformel, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte
(Modell Bundesrat), wollte diese aber grosszügiger ausgestalten (bei Kosten von CHF
1.08 Mrd.) und 14 Jahrgänge daran teilhaben lassen. Die restlichen drei Minderheiten
befürworteten das Trapezmodell, das die Rentenzuschläge nach Jahrgängen zuerst
zunehmend, später absteigend abstufen wollte. Damit sollte der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass das Rentenalter schrittweise erhöht wird und somit die ersten
Jahrgänge keinen vollständigen Rentenzuschlag zugute haben. Eine Minderheit II de
Courten wollte dabei dem Ständerat folgen (Kosten: CHF 409 Mrd.), die Minderheiten IV
Meyer und V Prelicz-Huber forderten hingegen verglichen mit dem Ständerat deutlich
höhere Grundzuschläge (SR: CHF 150, Meyer: CHF 430, Prelicz-Huber: 515), zudem
sollten bei der Minderheit Prelicz-Huber deutlich mehr Jahrgänge unterstützt werden
(SR und Meyer: 9 Jahrgänge, Prelicz-Huber: 14 Jahrgänge), bei Kosten von CHF 1.35 Mrd.
respektive CHF 1.72 Mrd. Ein Einzelantrag Bäumle wollte schliesslich dem Modell der
Kommission folgen, aber die Übergangsmassnahmen acht Jahrgängen zugutekommen
lassen (SGK-NR: 6 Jahrgänge), was Kosten von CHF 900 Mio. mit sich bringen sollte. 
Wie das Modell des Bundesrates vorgesehen hatte, waren bei den
Ausgleichsmassnahmen jedoch nicht nur Rentenzuschläge angedacht, sondern
alternativ auch ein privilegierter Rentenvorbezug: Die Frauen der Übergangsgeneration
sollten gemäss der Mehrheit der SGK-NR – ebenfalls abgestuft nach Einkommen – ihre
Rente mit einem Kürzungssatz von 0 bis 2 Prozent (tiefere Einkommen), 1 bis 4 Prozent
(mittlere Einkommen) und 2 bis 6 Prozent (höhere Einkommen) vorbeziehen können.
Die Minderheit II Prelicz-Huber wollte hier auf den höchsten Kürzungssatz verzichten.
Das Trapezmodell und somit auch die Modelle des Ständerats sowie der übrigen
Minderheiten sahen keine Möglichkeit für einen privilegierten Vorbezug vor.
Gesundheitsminister Berset sprach sich mit deutlichen Worten gegen den Antrag der
Kommissionsmehrheit aus. So sei die Anzahl Jahrgänge, die von den
Ausgleichsmassnahmen profitieren sollen, deutlich zu gering, insbesondere wenn die
ersten Übergangsjahrgänge nur reduzierte Zuschläge erhalten sollten. Die
Kompensationen seien demnach deutlich weniger grosszügig als bei der erfolgreichen
10. AHV-Reform, weshalb sich der Nationalrat für das grosszügigere Modell des
Bundesrates entscheiden solle. Kommissionssprecher de Courten verwies hingegen
darauf, dass die Kommissionsmehrheit zwar eine geringere Anzahl Jahrgänge
berücksichtige als der Bundesrat und der Ständerat, diese aber grosszügiger behandeln
wolle. 
Deutlich setzte sich der Vorschlag der Kommissionsmehrheit in der Ausmehrung gegen
sämtliche anderen Modelle durch. Knapp wurde es einzig gegen die Minderheit II de
Courten, die dem Ständerat folgen wollte (79 zu 74 Stimmen bei 40 Enthaltungen).
Dabei stimmte fast die gesamte Grünen-Fraktion mit der SVP-Fraktion für die
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Minderheit de Courten, während sich die SP-Fraktion ihrer Stimme enthielt. 

Im zweiten Block behandelte der Nationalrat die Flexibilisierung des Rentenbezugs,
dessen erste Frage des privilegierten Vorbezugs der Übergangsgeneration ja bereits bei
der Wahl des Kompensationsmodells geklärt worden war. Umstritten war hier – wie
bereits im Ständerat – die Frage, ob der Vorbezug ab 62 oder 63 Jahren möglich sein
soll. Die Kommissionsmehrheit wollte der Version des Ständerates folgen (63 Jahre).
Yvonne Feri (sp, AG) argumentierte hingegen, dass Frauen neben dem Rentenalter nicht
auch noch beim Zeitpunkt des Vorbezugs eine Verschlechterung erfahren sollten, und
beantragte folglich Zustimmung zur bundesrätlichen Version für einen Vorbezug ab 62
Jahren. Deutlich setzte sich die Kommissionsmehrheit aber auch hier durch. 
Auch bei der Frage des Freibetrags für Personen, die nach Erreichen des AHV-Alters
weiterhin erwerbstätig sind, war die Kommissionsmehrheit erfolgreich. Der Ständerat
hatte sich hier statt eines Betrags in der Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrags
der AHV-Rente (aktuell CHF 16’800) für einen fixen Betrag von CHF 24'000
entschieden, der jedoch an die Teuerung angepasst werden soll. Damit sollten die
Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, über das Referenzalter hinaus erwerbstätig
zu bleiben. Die Kommissionsmehrheit wollte stattdessen dem Bundesrat folgen, den
Freibetrag jedoch für freiwillig erklären. Erfolglos blieben diesbezüglich eine Minderheit
I de Courten, die dem Ständerat folgen, aber den Zusatz der Kommission zur
Freiwilligkeit des Freibetrags aufnehmen wollte, sowie eine Minderheit II Gysi (sp, SG)
für die bundesrätliche Position. 

In einem dritten Block fasste der Nationalrat die übrigen Themenbereiche zusammen.
So hatte zum Beispiel eine Minderheit Feri im Lichte des Urteils des EGMR gegen die
Schweiz vorgeschlagen, die Witwerrente der Witwenrente anzupassen und somit
grosszügiger auszugestalten als bisher. Denn während Witwer nach geltendem Recht
nur solange Witwerrente erhalten, wie sie minderjährige Kinder zu betreuen haben,
haben Witwen bis zu ihrer Pensionierung Anrecht auf Witwenrente. Es sei höchste Zeit,
die biologisch und funktional ungerechtfertigten rechtlichen Unterschiede zwischen
den Geschlechtern zu beheben, argumentierte Feri. Die beiden Kommissionssprecher
verwiesen jedoch auf die Kosten dieser Regelung von CHF 105 Mio. pro Jahr und wollten
stattdessen einen entsprechenden Vorschlag des Bundesrates abwarten. Verschiedene
Sprechende hofften darauf, die Problematik nicht durch eine grosszügigere
Witwerrente, sondern durch eine Einschränkung der Witwenrente zu lösen. Der
Nationalrat teilte diese Einschätzung und lehnte den Antrag der Minderheit Feri ab.

Im vierten Block debattierte der Nationalrat über die dritte grosse Frage, die
Zusatzfinanzierung für die AHV. Dabei lagen auch bezüglich der
Mehrwertsteuererhöhung unterschiedliche Konzepte vor. Die Kommissionsmehrheit
schlug mit einer Erhöhung von 0.4 Prozentpunkten des Normalsatzes (sowie
Erhöhungen um je 0.1 Prozentpunkte des Sondersatzes für Beherbergungsleistungen
und des reduzierten Satzes) eine etwas grössere Erhöhung vor als der Ständerat (0.3
und je 0.1 Prozentpunkte), blieb jedoch deutlich unter dem Vorschlag des Bundesrates
(0.7 respektive 0.2 und 0.3 Prozentpunkte). Eine Minderheit II de Courten bevorzugte
die ständerätliche Version, während eine weitere Minderheit IV de Courten die
Mehrwertsteuer nur zeitlich begrenzt bis Ende 2030 in demselben Ausmass erhöhen
wollte wie die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit I Maillard (sp, VD) sprach sich
zwar für die von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Mehrwertsteuererhöhung
aus, wollte jedoch auf die von der Kommission sowie von mehreren Minderheiten
ebenfalls vorgesehene Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung mit der Erhöhung
des Rentenalters verzichten. Eine Minderheit III Gysi beantragte schliesslich, dem
Bundesrat zu folgen. Gesundheitsminister Berset verwies darauf, dass die Situation für
zukünftige Revisionen noch viel schwieriger werde, wenn man bereits jetzt mit einer
88-prozentigen Deckung des Fonds für das Jahr 2030 rechne – so hoch sollte der
Deckungsgrad mit dem Modell der Kommissionsmehrheit sein. Folglich empfahl er dem
Nationalrat die stärkere vom Bundesrat vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer um
0.7 Prozentpunkte. Davon liess sich dieser jedoch nicht überzeugen, auch in dieser
Frage setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen sämtliche Minderheitsanträge durch.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Frage, ob der Bundesbeschluss zur
Mehrwertsteuererhöhung an die AHV 21-Reform geknüpft werden soll oder nicht. Der
Ständerat hatte eine solche Verknüpfung geschaffen, die Mehrheit der SGK-NR wollte
ihr zustimmen, während sie eine Minderheit Maillard ablehnte. Bundesrat Berset
verwies diesbezüglich auf die Altersvorsorge 2020, bei der die Verknüpfung der beiden
Vorlagen für die Ablehnenden ein wichtiges Argument dargestellt habe. Dabei forderte
er den Nationalrat auf, denselben Fehler nicht erneut zu begehen. Davon liess sich
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dieser jedoch nicht überzeugen und nahm den Mehrheitsantrag mit 124 zu 67 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) an. 
In der Folge schlug Felix Wettstein (gp, SO) ein alternatives Finanzierungskonzept in
Anlehnung etwa an die Mikrosteuer-Initiative vor, gemäss dem auf jeder
Finanztransaktion an der Schweizer Börse eine Steuer von 1 Promille erhoben werden
sollte. Damit könne neben den Einkommen eine weitere Finanzierungsquelle für die
AHV erschlossen werden, begründete Wettstein seinen Antrag. Dieser wurde jedoch mit
120 zu 70 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) abgelehnt. Zustimmung fand der Vorschlag bei
der SP- und der Grünen-Fraktion sowie bei einer Minderheit der Mitte-Fraktion. 
Stattdessen schuf die Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt von der SP- und der
Grünen Fraktion eine andere, zusätzliche Einnahmequelle für die AHV. So schlug die
SVP-Fraktion in einem Einzelantrag vor, sämtliche Bruttoerträge der Schweizerischen
Nationalbank aus den Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten dem AHV-
Ausgleichsfonds zukommen zu lassen. Zudem sollten die Bruttoerträge aus den
Negativzinsen auf den von ihr geführten Girokonten, die zwischen 2015 und dem
Inkrafttreten der AHV 21-Revision anfallen würden, in einer einmaligen Zahlung der AHV
zugeschrieben werden. Eine Minderheit Maillard hatte zuvor einen ähnlichen Antrag
gestellt, diesen aber zugusten des SVP-Antrags zurückgezogen. Pierre-Yves Maillard
verwies auf die riesigen Gewinne, welche die SNB mit den Negativzinsen mache: In den
ersten 60 Tagen dieses Jahres habe diese bereits die Gewinne angehäuft, welche
gemäss dem Antrag der SVP der AHV zukommen würden. Alfred Heer (svp, ZH), der
bereits 2018 eine entsprechende Motion (Mo. 18.4327) eingereicht hatte, verwies für die
SVP-Fraktion darauf, dass die Negativzinsen zwar zur Schwächung des Frankens und als
Subvention für die Exportindustrie gedacht seien, in erster Linie aber vor allem eine
«Strafe für die Sparerinnen und Sparer in der Schweiz» darstellten. Folglich müssten
deren Gewinne wieder an die Bevölkerung zurück verteilt werden.
Kommissionssprecher Nantermod empfand es hingegen als unklug «de lier le destin de
l'AVS à […] celui des intérêts négatifs». Die AHV-Finanzierung solle nicht von der SNB
abhängig werden, da damit auch die Unabhängigkeit der SNB gefährdet sei. Schliesslich
gehöre die SNB den Kantonen, weshalb der Bund nicht über die Verwendung ihrer
Gewinne bestimmen könne. Mit 108 zu 80 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nahm der
Nationalrat den SVP-Antrag jedoch an und verschob diese Zusatzfinanzierung in der
Folge in eine neue Vorlage 3.
Erfolglos blieb hingegen ein Minderheitsantrag Prelicz-Huber für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags an die AHV von bisher 19.55 Prozent auf 25 Prozent. Stattdessen nahm
die grosse Kammer die Erhöhung auf 20.2 Prozent, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen
hatte, an. 

In der Gesamtabstimmung stimmte die grosse Kammer dem Revisionsentwurf für das
Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung mit 126 zu 67 Stimmen
zu, abgelehnt wurde er von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen
sowie von Lorenzo Quadri. Der Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde nur von Stefania Prezioso (egsols, GE)
abgelehnt, die SP-Fraktion enthielt sich jedoch ihrer Stimme. Dem vom Nationalrat auf
Initiative der SVP-Fraktion neu geschaffenen Bundesbeschluss über die Zuweisung des
Gewinns aus den Negativzinsen der SNB an den AHV-Ausgleichsfonds stimmte der
Nationalrat mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu. Zu den SP-, Grünen- und SVP-
Fraktionen, die dieses Projekt bereits zuvor unterstützt hatten, gesellte sich auch eine
Mehrheit der Mitte-Fraktion. Nachdem diese Abstimmung wegen unklarer
Abstimmungsfrage wiederholt worden war, betrug die Unterstützung durch die Mitte-
Fraktion jedoch nur noch drei Stimmen. Dennoch reichte es mit 114 zu 75 Stimmen (bei
4 Enthaltungen) zur Annahme des neu geschaffenen Bundesbeschlusses. 19

In der Sommersession 2021 setzte sich der Ständerat als Erstrat mit der
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und der Optimierung der Aufsicht in der 2.
Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auseinander. Erich Ettlin
(mitte, OW) erläuterte dem Rat für die Kommission, dass die Vorlage erstens zur
Stärkung der risikoorientierten Aufsicht, zweitens zur Einhaltung der Good
Governance-Vorgaben und drittens zur Sicherstellung der Stabilität,
Informationssicherheit und des Datenschutzes der Informationssysteme diene.
Insbesondere sollen, wie von der EFK verlangt, die Durchführung und Aufsicht über die
AHV durch eine Auslagerung der Durchführungsaufgaben aus der Bundesverwaltung
konsequent getrennt werden. 
Eintreten war unbestritten, der Ständerat schritt sogleich zur Detailberatung der
Änderungen im AHVG. Dabei pflichtete der dem Bundesrat stillschweigend zu, dass
zukünftig der Begriff der «Durchführungsstellen» geschaffen wird, welche die
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Verbandsausgleichskassen, die kantonalen Ausgleichskassen, die Ausgleichskassen des
Bundes und eine zentrale Ausgleichskasse beinhalten. Erste Diskussionen gab es zur
Frage, wie detailliert die Vorschriften an die Durchführungsstellen sein sollen: Eine
Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) scheiterte hier mit ihrer Forderung, wie vom
Bundesrat vorgeschlagen Mindestanforderungen im Gesetz festzulegen  – die
Kommissionsmehrheit setzte sich mit der Forderung nach einer offeneren
Formulierung durch. Diskussionslos stimmte der Rat in der Folge den vom Bundesrat
und teilweise von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der
Schaffung getrennter Register der laufenden Geldleistungen und der Versicherten,
ergänzenden Regelungen des Abrufverfahrens von Informationen aus den Registern,
Regelungen zur Organisation der einzelnen Organe der Ausgleichskassen, zu den
Aufgaben der Kassen, zum Risiko- und Qualitätsmanagement, zur Rechnungslegung und
zu den Anforderungen an die Revisionsstelle, zu den Aufgaben und Massnahmen der
Aufsichtsbehörde sowie zur Kostenvergütung des AHV-Ausgleichsfonds gegenüber dem
Bund zu. 

Grössere Diskussionen gab es hingegen bezüglich einzelner Änderungen im BVG.
Umstritten war etwa, ob den regionalen Aufsichtsbehörden weiterhin Mitglieder der
Kantonsregierungen oder Personen mit einer Funktion in einer öffentlichen Verwaltung
angehören dürfen. Der Bundesrat wollte – genauso wie die Kommissionsmehrheit –
diese Doppelfunktionen verbieten, um die «Compliance richtig [umzusetzen] und die
Unabhängigkeit [sicherzustellen]», wie Kommissionssprecher Ettlin erläuterte. Die
aktuelle Regelung könne zu Interessenkonflikten führen. Bundesrat Berset betonte,
dass es hier nur darum gehe, zu verhindern, dass der Anschein von Interessenkonflikten
entstünde – die Aufsicht habe aber bisher gut funktioniert. Eine Minderheit Hegglin
(mitte, ZG) wollte bei der bisherigen Lösung bleiben, um nicht zu stark in die
«Organisationsautonomie der Kantone» einzugreifen, wie Pirmin Bischof (mitte, SO) als
Minderheitensprecher erklärte. Erstens gehe eine solche Regelung sehr weit, indem sie
auch Personen mit Funktionen in den Gemeinden ausschliesse, nicht aber
beispielsweise Branchenvertretende; zweitens ignoriere die Formulierung, dass die
Aufsichtsbehörden häufig überkantonal geregelt sind. Mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat für die Minderheit und somit für den Status
quo aus.
Ausführlich diskutiert wurde auch die Frage der Entschädigung von
Vermittlertätigkeiten im BVG. Der Bundesrat wollte diesbezüglich eine neue Regelung
zur Entschädigung von Vermittlerinnen und Vermittlern schaffen. Konkret sollte der
Bundesrat regeln können, «unter welchen Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen [...]
Entschädigungen [für Vermittlungen] bezahlen dürfen». Die Kommissionsmehrheit
lehnte eine solche Regelungskompetenz ab, wie Erich Ettlin erläuterte. Man
befürchtete, dass Vermittlerinnen und Vermittler zukünftig nicht mehr wie bis anhin
über Courtagen der Pensionskassen, also als über Anteile des vermittelten Umsatzes,
abrechnen könnten, sondern «nur noch über Direktzahlung durch den Arbeitgeber».
Damit hätten die KMU aber Anreize, sich in dieser Frage nicht mehr beraten zu lassen.
Eine solche Beratung sei aber nicht nur bei einem allfälligen Wechsel der
Pensionskasse, sondern zur laufenden Betreuung der Fälle relevant. Zudem würde diese
Thematik aktuell in der Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes diskutiert. Hans
Stöckli (sp, BE) legte die Problematik aus Sicht der Minderheit dar, welche sich für die
bundesrätliche Lösung einsetzte: So sei das Finden einer zweiten Säule gemäss
Vorschriften Sache des Arbeitgebers, weshalb nicht Pensionskassengelder dafür
eingesetzt werden dürfen – diesbezüglich verwies hingegen Ruedi Noser (fdp, ZH) auf
die gemeinsame Verantwortung der Arbeitgebenden und der
Arbeitnehmendenvertretenden in dieser Frage und leitete daraus die Notwendigkeit
von Vermittlung ab. Zudem bestünden gemäss Stöckli im aktuellen System Fehlanreize,
weil die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler in die Beratung einflössen.
Bundesrat Berset erläuterte schliesslich, dass es bei der vorliegenden Bestimmung
nicht um ein Verbot der Vermittlung gehe, sondern um eine Kompetenzdelegation an
den Bundesrat. Dieser würde eine entsprechende Regelung vorschlagen und eine
Vernehmlassung dazu durchführen. Dennoch lehnte der Ständerat die Bestimmung mit
28 zu 14 Stimmen ab. 
Unbestritten blieben die übrigen Regelungen im BVG bezüglich Präzisierung der
Aufgaben der Expertin oder des Experten für berufliche Vorsorge, den Regelungen zur
Übernahme der Rentnerbestände, den Aufgaben des Sicherheitsfonds sowie dem
Informationsaustausch zwischen Vorsorgeeinrichtungen und der ZAS der AHV. 

Änderungen nahm der Rat überdies auch in zahlreichen weiteren Gesetzestexten, wie
dem ZGB, im Invalidengesetz, im Ergänzungsleistungsgesetz, in der
Erwerbsersatzordnung oder im Familienzulagengesetz, stillschweigend vor. Lediglich
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die Frage, ob die rechtlichen Bedingungen für eine elektronische Übermittlung von
verfahrensrelevanten Dokumenten – wie sie die SGK-SR in der Vorlage ergänzen wollte
– im Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) gegeben sind oder nicht,
führte noch zu Diskussionen. Das EDI hatte eine solche Berechtigung gemäss Hans
Stöckli verneint – vorher müsse das Bundesgesetz über die Plattform für die
elektronische Kommunikation in der Justiz verabschiedet werden. Somit beantragte
Stöckli, den entsprechenden Einschub der Kommission abzulehnen, da er gemäss EDI
«nicht dienlich ist, die angestrebten Ziele umzusetzen». Erich Ettlin (mitte, OW) wies
hingegen auf eine ähnliche Regelung im AVIG hin, bei der dieselbe Problematik
bestanden habe. Äusserst knapp nahm der Ständerat die entsprechende Regelung mit
21 zu 20 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
Einstimmig (mit 43 zu 0 Stimmen) hiess er die Vorlage in der Gesamtabstimmung gut. 20

In der Herbstsession 2021 startete der Ständerat ins Differenzbereinigungsverfahren
der AHV 21-Reform, bei der die beiden Kammern sich in verschiedenen zentralen
Punkten bereits einig waren – etwa bei der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre oder der Verknüpfung der Mehrwertsteuererhöhung und der AHV-Reform –, aber
auch noch zahlreiche, auch sehr weitreichende Differenzen bestanden. Erich Ettlin
(mitte, OW) erläuterte als Kommissionssprecher noch einmal den Rahmen der Revision:
Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre soll jährlich CHF 1.4 Mrd. und bis ins
Jahr 2030 CHF 10 Mrd. einbringen. Davon abgezogen werden müssten die
Ausgleichsmassnahmen für besonders betroffene Jahrgänge, über deren Höhe und
Ausgestaltung sich Bundesrat, Nationalrat und Ständerat noch nicht einig waren: Der
Bundesrat hatte Ausgleichsmassnahmen in der Höhe von einem Drittel der
Gesamteinsparungen (CHF 3.3. Mrd.) vorgesehen, der Ständerat in seiner ersten
Beratung Massnahmen über CHF 2.1 Mrd. und der Nationalrat solche von CHF 4.1 Mrd. 

Bezüglich der Ausgleichsmassnahmen lagen dem Ständerat zwei neue Modelle vor, ein
Modell der Kommissionsmehrheit sowie dasjenige einer Minderheit Müller (fdp, LU), das
jedoch nicht mit Müllers Modell aus der ersten ständerätlichen Debatte
übereinstimmte. Sowohl die Kommissionsmehrheit als auch die Minderheit wollten
dabei prinzipiell das bisherige Trapezmodell des Ständerates mit dem bisherigen
Nationalratsmodell kombinieren. Ersteres hatte Abstufungen der Rentenzuschläge nach
Jahrgang der Frauen vorgesehen, Letzteres beinhaltete Abstufungen nach
Einkommensgruppen – nun sollten die Rentenzuschläge folglich in beiden Modellen
sowohl nach Jahrgängen als auch nach Einkommen abgestuft werden. Die
Kommissionsmehrheit blieb bei der progressiv-degressiven Ausgestaltung in
Trapezform, wonach die ersten drei und die letzten zwei Jahrgänge nur jeweils einen
Teil des Zuschlags, nicht den vollständigen Zuschlag erhalten sollten. Die Minderheit
Müller sah hingegen nur bei den ersten drei Jahrgängen gekürzte Zuschläge vor. Beide
Modelle wollten jedoch die Rentenzuschläge ausserhalb des AHV-Plafonds gewähren,
womit also auch Frauen, welche bereits ohne Zuschlag die Maximalrente erhielten,
davon profitieren sollten. Die Unterstellung des Zuschlags unter den Plafonds war zuvor
am bundesrätlichen sowie am nationalrätlichen Modell stark kritisiert worden.
Insgesamt zeigte sich die Kommissionsmehrheit bei den Zuschlägen deutlich
grosszügiger als die Minderheit Müller, die sowohl tiefere Grundzuschläge als auch
grössere Reduktionen dieser Zuschläge (nach Jahrgängen und Einkommen) vorsah.
Ähnlich waren sich die beiden Modelle beim Gesamtbetrag, der für die
Ausgleichsmassnahmen eingesetzt werden sollte: Hier hatte man sich in der
Kommission zuvor mit CHF 3.2 Mrd. in etwa auf den Betrag des Bundesrates geeinigt –
man wählte also einen Mittelweg zwischen den CHF 2.1 Mrd. des ersten Vorschlags des
Ständerates und den CHF 4.1 Mrd. des Nationalrats. Hingegen unterschieden sich die
beiden Modelle bezüglich der Anzahl zu berücksichtigender Jahrgänge: Die
Kommissionsmehrheit blieb beim ständerätlichen (und bundesrätlichen) Vorschlag von
neun Jahrgängen, die Minderheit Müller machte einen Schritt auf den Nationalrat zu,
der sechs Jahrgänge begünstigen wollte, und schlug sieben Jahrgänge vor. Neun
Jahrgänge seien nötig, weil sonst «viele tausend Frauen betroffen sind, die keine
Möglichkeit mehr für einen Ausgleich haben», begründete Pirmin Bischof (mitte, SO)
die Position der Kommissionsmehrheit. Damian Müller wies jedoch darauf hin, dass ab
dem achten Jahrgang bereits «der nächste Reformschritt greifen» müsse, welchen die
SGK-NR mit ihrer Motion in die Wege geleitet hatte. 
Besonders umstritten war in der Kommission nun die Frage des Rentenvorbezugs. Der
Bundesrat hatte in seinem ursprünglichen Modell vorgesehen, dass die betroffenen
Jahrgänge entweder zwischen dem Rentenzuschlag oder einem Rentenvorbezug zu
besseren Konditionen wählen können. Die Minderheit Müller wollte bei dieser
Wahlmöglichkeit bleiben und den reduzierten Kürzungssatz bei Rentenvorbezug noch
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nach Einkommensgruppen abstufen. Somit sollten Frauen mit geringen Einkommen in
den Übergangsgenerationen ihre Rente ohne oder nur mit geringen Einbussen vorzeitig
beziehen, dabei aber nicht vom Rentenzuschlag profitieren können. Die
Kommissionsmehrheit hingegen sah vor, dass die betroffenen Frauen bei einem
Rentenvorbezug zwar nicht von besseren Konditionen profitieren können sollten – für
sie würden somit bei einem Vorbezug dieselben Konditionen gelten wie für alle anderen
Frauen –, jedoch sollten sie auch bei einem Vorbezug in den Genuss des vollen
Rentenzuschlags kommen. Hier waren sich Kommissionsmehrheit und -minderheit
nicht einig, welches Modell fairer sei. Minderheitensprecher Müller störte sich am
Vorschlag der Kommissionsmehrheit, da die Vorbeziehenden damit «für ihren
Rentenvorbezug mit einer unter dem Strich höheren Rente belohnt werden». Dagegen
wehrte sich Pirmin Bischof und argumentierte, dass rentenvorbeziehende Frauen in
allen Varianten der Mehrheit immer eine tiefere Rente bekämen als Frauen, die bis 65
arbeiteten. Hingegen sehe das Modell Müller, dem Modell des Nationalrats folgend,
geringere Kürzungssätze beim Rentenvorbezug vor als das bundesrätliche Modell. Damit
setze die Minderheit mehr Geld für Personen mit hohen Einkommen ein, da eine
Senkung der Kürzungssätze gemäss Bischof «bei den hohen Einkommen betragsmässig
natürlich am meisten aus[mache]». Zudem verursachten die Rentenvorbeziehenden im
nationalrätlichen Modell ähnlich hohe Kosten an Ausgleichsmassnahmen wie Personen,
die bis ins Alter von 65 Jahren arbeiteten und den Rentenzuschlag wählten – dies sei
mit dem Kampf gegen den Fachkräftemangel nicht zu vereinbaren, erklärte
Kommissionssprecher Ettlin.
Bundesrat Berset zeigte sich in der Folge von beiden Ausgleichsmodellen für die
Übergangsgenerationen nicht begeistert, nannte das Kommissionsmodell jedoch «une
solution équilibrée». Der Gesundheitsminister betonte insbesondere, dass die
Ausgleichsmassnahmen bei der letzten erfolgreichen AHV-Revision 1994 nicht einen
Drittel, sondern ganze 80 Prozent der Einnahmen betragen hätten, und warb in diesem
Sinne für eine möglichst grosszügige Ausgestaltung der Massnahmen, um diese in der
nötigen Volksabstimmung durchzubringen. In der Folge entschied sich der Ständerat
mit 27 zu 15 Stimmen für das Modell der Kommissionsmehrheit. 

Bezüglich der Mehrwertsteuererhöhung beantragte die Kommission, dem Nationalrat
bei einer Erhöhung um 0.4 Prozentpunkte (beim Normalsatz sowie um je 0.1
Prozentpunkte beim reduzierten Satz und beim Sondersatz) zu folgen – der Ständerat
hatte sich in seiner ersten Behandlung für eine Erhöhung um 0.3 Prozentpunkte (und je
0.1 Prozentpunkte) ausgesprochen, der Bundesrat hatte für eine Erhöhung um 0.7
Prozentpunkte plädiert. Die von der Kommission vorgeschlagene Erhöhung würde der
AHV CHF 1.37 Mrd. pro Jahr einbringen, bei 0.3 Prozentpunkten wären es CHF 1.03 Mrd.
Zudem lag dem Ständerat bei seiner Beratung ein Einzelantrag Noser (fdp, ZH) vor.
Noser schlug eine Erhöhung um 0.3 Prozentpunkte vor, zumal er es als schwierig
erachtete, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern eine verglichen mit der
Altersvorsorge 2020 stärkere Erhöhung der Mehrwertsteuer bei einer ansonsten
kleineren Revision zu erklären. Zudem sei es sinnvoll, diese Differenz zum Nationalrat
offen zu halten, um weiterhin eine Diskussion dazu zu ermöglichen. Erich Ettlin
präsentierte diesbezüglich den voraussichtlichen Stand des AHV-Fonds im Jahr 2030
bei den verschiedenen Szenarien, wobei 100 Prozent die AHV-Ausgaben eines Jahres
darstellten und vom Bundesrat als Ziel der Revision anvisiert worden waren. Mit dem
Modell der Kommission würde der Fondsstand 2030 bei 87 bis 90 Prozent liegen (je
nach Zeitpunkt des Inkrafttretens der Revision), mit dem Antrag Noser wären es
zwischen 82 und 85 Prozent. Der Gesundheitsminister kritisierte den Verzicht der
beiden Kammern, die Revision auf eine 100-prozentige Fondshöhe auszurichten, und
argumentierte ebenfalls mit der Wirkung auf die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:
Bei der nächsten Revision sei es schwierig zu erklären, wieso man härtere Massnahmen
ergreifen müsse, nur weil man Jahre zuvor nicht bereit gewesen sei, mit einer
Fondshöhe von 100 Prozent zu planen. Von den beiden Anträgen bevorzugte er folglich
die stärkere Erhöhung der Kommissionsmehrheit. Diese setzte sich anschliessend mit
22 zu 20 Stimmen (bei 1 Enthaltung) knapp durch, womit die Frage der
Mehrwertsteuererhöhung zwischen den beiden Räten bereinigt werden konnte. 

Der Nationalrat hatte in seiner Beratung zudem eine einmalige Einlage des
Bruttoertrags aus den Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank in den AHV-
Ausgleichsfonds vorgeschlagen und dazu einen eigenen Bundesbeschluss geschaffen.
Die Mehrheit der SGK-SR lehnte jedoch Eintreten auf diesen Beschluss ab, während
sich eine Minderheit Germann (svp, SH) für Eintreten und für den Bundesbeschluss
aussprach. Hannes Germann argumentierte, dass die Unabhängigkeit der Nationalbank
mit einer einmaligen Einlage nicht beeinträchtigt werde – ansonsten würde das
entsprechende Geld einfach «über die normale Gewinnverteilung laufen» und damit
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Kantonen und Bund zugute kommen. Über die Verrechnung der Kosten, welche den
Banken anfallen, und über die Kosten für die Pensionskassen seien die Bürgerinnen und
Bürger indirekt stark von den Negativzinsen betroffen. Anstatt daher die Gewinne
daraus dem Bund und den Kantonen zukommen zu lassen, sollten sie über die AHV
direkt der Bevölkerung zugutekommen. Paul Rechsteiner (sp, SG) unterstützte den
Minderheitensprecher – neben Germann und Rechsteiner hatten auch Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) und Maya Graf (gp, BL) den Antrag vorgängig unterzeichnet – und
verwies darauf, dass zwischen 2015 und 2020 CHF 10 Mrd. an Gewinnen aus den
Negativzinsen angefallen seien – bis zum Inkrafttreten der Revision würden es gar CHF
12 oder 13 Mrd. sein –, die man nun der AHV zuweisen könne. Das entspreche der
Grössenordnung des Betrags, den «man den Frauen wegnimmt». Daher sei es schwierig
zu erklären, wieso man auf diesen Betrag verzichten wolle, insbesondere da man das
mit dem Nationalbankgold bereits einmal gemacht habe. 
Erich Ettlin gab für die Kommission die Aussagen von Fritz Zurbrügg, Mitglied des
Direktoriums der Nationalbank, wieder, der sich im Namen der SNB gegen dieses
Vorhaben wehrte. So müsse bedacht werden, dass auch die Nationalbank Negativzinsen
bezahle, etwa bei den Covid-19-Krediten, und dass «über die Hälfte der Devisenanlagen
eine negative Verfallrendite» aufweise. Zudem befürchtete die Kommission, dass sich
die SNB durch eine solche Auszahlung unter Druck gesetzt fühle, weil der
Finanzierungsbedarf der AHV auch weiterhin bestehen bleibe. Zudem bestehe auch in
anderen Bereichen entsprechender Bedarf, wobei unklar sei, wieso diese Gewinne
genau für die AHV einzusetzen seien. Man schaffe damit eine Erwartungshaltung für die
Zukunft. Darüber hinaus nehme man damit den Kantonen Geld weg – diese erhalten
normalerweise zwei Drittel der Gewinnausschüttungen. Mit 27 zu 14 Stimmen (bei 1
Enthaltung) sprach sich der Ständerat in der Folge gegen Eintreten aus. 

Ansonsten verabschiedete der Ständerat zahlreiche kleinere Regelungen
stillschweigend. Abgestimmt wurde zudem über die Frage, ob der Rentenzuschlag von
der Berechnung des Einkommens zum Anspruch von Ergänzungsleistungen
ausgenommen werden soll oder nicht. Eine Minderheit Carobbio Guscetti beantragte
diese Ausnahme, damit auch Frauen mit Ergänzungsleistungen vollständig von dem
Zuschlag profitieren könnten. So müssten fast 11 Prozent aller Frauen ab dem
Renteneintritt Ergänzungsleistungen beziehen, insbesondere geschiedene,
alleinerziehende oder verwitwete Frauen. Erich Ettlin argumentierte für die
Kommissionsmehrheit, dass eine solche Ausnahme dem Grundprinzip der EL
zuwiderlaufe und man den Rentenzuschlag daher nicht von der
Einkommensberechnung ausnehmen solle. Mit 28 zu 12 Stimmen folgte die
Ratsmehrheit seinem Antrag. 
Diskutiert wurde ebenfalls darüber, ob der Anspruch auf Hilflosenentschädigung wie
bisher nach einer ein Jahr dauernden Hilflosigkeit oder bereits nach drei Monaten
gewährt werden soll. Eine Minderheit Graf beantragte, diesbezüglich dem Nationalrat zu
folgen und die Wartefrist zu verkürzen. Die meisten Beziehenden von
Hilflosenentschädigungen seien über 80 Jahre alt und da sich ihr Zustand üblicherweise
eher verschlechtere, solle man ihnen bereits nach drei Monaten die entsprechende
Hilfe zukommen lassen. Damit könne man sicherstellen, dass sie solange wie möglich
zuhause betreut werden können. Kommissionssprecher Ettlin verwies darauf, dass
damit aber auch Personen, die sich nach einer über dreimonatigen Krankheit wieder
erholten, Hilflosenentschädigungen beziehen könnten, wodurch man die Kontrollen
verstärken müsste. Insgesamt führe dies zu Mehrkosten von CHF 124 Mio. Mit 30 zu 13
Stimmen lehnte der Ständerat die Verkürzung der Wartefrist ab.
Mit diesen Änderungen ging der Entwurf zur AHV 21 zurück an den Nationalrat. 21

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Modernisierung der Aufsicht in
der 1. Säule und die Optimierung der Aufsicht in der 2. Säule. Die Kommission hatte
zuvor nur wenige Änderungen gegenüber der ständerätlichen Version geschaffen und
die Vorlage mit 18 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen gutgeheissen. Die
Kommissionssprecherinnen Céline Amaudruz (svp, GE) und Regine Sauter (fdp, ZH)
präsentierten dem Rat die Vorlage mit drei Aspekten im AHV- und einem Aspekt im
BVG-Bereich: die Schaffung einer modernen und risikoorientierten Aufsicht, die
Stärkung der Governance und der Verbesserung der Steuerung und Überwachung der
Informationssysteme in der AHV sowie die punktuellen Optimierungen der Aufsicht
über die 2. Säule. 
In einem ersten Block beschäftigte sich der Rat mit der 1. Säule: Hier diskutierte er
insbesondere über drei Minderheitsanträge. Eine Minderheit Rösti (svp, BE) setzte sich
mit dem Fall einer Auflösung einer Verbandsausgleichskasse auseinander. In diesem Fall
müssen andere Kassen die Rentenbeziehenden der aufgelösten Kasse übernehmen,
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wofür sie eine Entschädigung erhalten. Um diese Entschädigung bezahlen zu können,
müssen die Ausgleichskassen jeweils Rückstellungen vornehmen. Bundesrat, Ständerat
und Kommissionsmehrheit beabsichtigten nun, subsidiär auch die Gründerverbände
der Ausgleichskassen für diese Entschädigungen aufkommen zu lassen – falls die
aufgelöste Ausgleichskasse zu wenige Rückstellungen getätigt hatte. Die Minderheit
Rösti wollte diese subsidiäre Zuständigkeit jedoch streichen, da sonst die Gefahr
bestehe, dass die Ausgleichskassen die Reservebildung zu wenig ernst nehmen würden.
Mit 131 zu 48 Stimmen fand dieser Vorschlag jedoch nur bei der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion und einem Mitglied der Mitte-Fraktion Zustimmung. 
Die anderen beiden Minderheiten beschäftigten sich mit den von den
Durchführungsstellen verwendeten Informationssystemen. Der Bundesrat hatte deren
Verwendung neu geregelt und wollte der Aufsichtsbehörde ermöglichen, den
Durchführungsstellen Mindestanforderungen an ihre Informationssysteme, etwa zum
Datenschutz, zu definieren. Diese Mindestanforderungen wollten der Ständerat sowie
die Kommissionsmehrheit streichen, während sie eine Minderheit Gysi (sp, SG),
unterstützt von Bundesrat Berset, beibehalten wollte. Für diese «sensible[n]
persönliche[n] Daten» brauche es Mindestanforderungen, betonte Barbara Gysi,
während sich Bundesrat Berset davon «une sorte d'uniformité minimale de
l'exécution» erhoffte. Kommissionssprecherin Sauter begründete die Ablehnung der
Kommissionsmehrheit gegenüber solchen Mindeststandards mit der Aufsichtsfunktion
der Aufsichtsbehörde: Mit der Definition von Mindestanforderungen würde sie ins
Operative eingreifen, was nicht ihre Aufgabe sei. Mit 98 zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
setzte sich die Kommissionsmehrheit durch. Eine weitere Minderheit Rösti wehrte sich
dagegen, dass der AHV-Ausgleichsfonds die Entwicklungs- und Betriebskosten der
Informationssysteme übernehmen soll. Konkret gehe es um die Frage, ob der Staat oder
die Durchführungsstellen für die Weiterentwicklung der Informatiksysteme zuständig
sein sollen. Letzteres sei vorzuziehen, da die Durchführungsstellen dann an einem
möglichst effizienten System interessiert seien – entsprechend würden sie die Kosten
der Informationssysteme als Verwaltungskosten verbuchen. Da es «um
[gesamtschweizerisch anwendbare] kassenübergreifende Informatikanwendungen»
gehe, solle der AHV-Ausgleichsfonds für deren Kosten aufkommen, betonte hingegen
die Kommissionsmehrheit. Mit 132 zu 47 Stimmen folgte der Nationalrat auch hier der
Mehrheit seiner Kommission. 

Auch im zweiten Block zur Optimierung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge gab
es zwei Punkte, die relativ ausführlich diskutiert wurden. Einerseits wurde die Frage der
Unabhängigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden besprochen. Der Bundesrat
erachtete diese als nicht gegeben, solange Mitglieder der Kantonsregierungen oder
-verwaltungen auch Einsitz in die Aufsichtsbehörden haben, und schlug daher ein
entsprechendes Einsitzverbot vor. Der Ständerat verneinte anschliessend eine solche
Problematik und strich die entsprechende Regelung. Die Mehrheit der SGK-NR schlug
nun quasi als Kompromiss vor, dass der Einsitz in die Aufsichtsbehörden nur
Mitgliedern desjenigen kantonalen Departements untersagt werden soll, das für die 2.
Säule zuständig ist. Bundesrat Berset erachtete diesen Vorschlag jedoch als in einer
Kollegialbehörde nicht praktikabel. Eine Minderheit I Sauter bevorzugte die
bundesrätliche Lösung, während eine Minderheit II Weichelt (al, ZG) die vorgeschlagene
Regelung um ein Verbot der Beteiligung von Branchenvertretenden ergänzen wollte. Ein
Ausschluss der Exekutivmitglieder, jedoch nicht der Branchenvertretenden sei
«ziemlich janusköpfig» und erfülle die Auflagen der Governance nicht, befand Manuela
Weichelt mit Verweis auf die zahlreichen Vertretenden von Unternehmen und
Stiftungen, die mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge verbunden sind, in den
Aufsichtsbehörden. Wie bei der Oberaufsichtskommission «Berufliche Vorsorge»
brauche es auch für die kantonalen Aufsichtsbehörden eine gesetzliche Regelung. Nach
einigen Wirren und einer wiederholten Abstimmung setzte sich der Mehrheitsantrag
gegen die zwei Minderheiten durch.
Interessenkonflikte standen auch im Mittelpunkt des zweiten Diskussionspunkts zur
Aufsicht über die Pensionskassen: die Finanzierung der Vermittlertätigkeiten. Hierzu
hatte der Bundesrat nach der Vernehmlassung eine Regelung ergänzt, wonach er die
Vermittlungstätigkeit für über die Mindestleistungen hinausgehende
Pensionskassenleistungen mittels Verordnung regeln wollte. Damit beabsichtigte er,
Interessenkonflikte der Broker zu bekämpfen. Da nicht die Arbeitgebenden, sondern
die Pensionskassen die Broker bezahlten, hätten Letztere Anreize, diejenigen
Pensionskassen zu empfehlen, die ihnen am meisten Provisionen einbringen, ergänzte
Manuela Weichelt-Picard. Zudem werde für die Vermittlung Geld der Versicherten
ausgegeben, das für die Verzinsung der Guthaben eingesetzt werden könnte.
Entsprechend wollte sie mit einem Minderheitsantrag dem Bundesrat folgen. Regine
Sauter lehnte im Namen der Kommissionsmehrheit die Notwendigkeit einer solchen
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Regelung ab – die Vermittlungsgebühren würden heute transparent ausgewiesen, die
KMU könnten die Kosten auch selbst übernehmen. Zudem sei diese Frage nicht in der
Vernehmlassung diskutiert worden, werde stattdessen aber aktuell im Rahmen der
Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes behandelt. Die Kommissionsmehrheit
setzte sich in der Folge mit 119 zu 68 Stimmen gegen den Willen von SP, Grünen und
drei Personen der Mitte-Fraktion auch hier durch. 
Stillschweigend schuf der Nationalrat zudem einige weitere Differenzen zum Ständerat.
Unter anderem lehnte er es ab, im Rahmen dieser Revision die Möglichkeit für eine
elektronische Übermittlung von Entscheiden zu schaffen. Inhaltlich bestehe hier zwar
keine Differenz zum Ständerat, jedoch könne diese Frage nicht ausschliesslich für die
Ausgleichskassen geregelt werden, sondern müsse sich auf alle Sozialversicherungen
beziehen. Entsprechend wollte der Nationalrat eine Revision des
Verwaltungsverfahrensrechts, die bereits im Gange war, abwarten.
Trotz kleineren inhaltlichen Differenzen stiess die Vorlage insgesamt beim ganzen
Nationalrat auf Anklang: In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Vorlage mit 186 zu 0 Stimmen einstimmig an. 22
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